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Die Religion als Identitätsfaktor

Von der heutigen Weltlage her betrachtet, scheint die Religion vor
allem in einem negativen Sinn ein mächtiger Identitätsfaktor geworden zu
sein, denken wir nur an den grauenvollen Krieg, an welchem die orthodoxen
Serben, die katholischen Kroaten und die geradezu durch ihre Zugehörigkeit
zum Islam als eigenes Volk definierten Bosnier beteiligt sind. Darob dürfen
indes die positiven Aspekte nicht vergessen gehen.

Ein erster Faktor ist sicher die Geôorgefl/zezY, welche aus der Zugehö-
rigkeit zu einer religiösen Gruppierung wächst. War es früher, vor allem vor
Einsetzen der industriellen Revolution, eine nicht
nur die Moralvorstellungen und oft auch die Tabuisierungen zu akzeptieren
und damit eine Einschränkung des Machbaren auf das Erlaubte hinzu-
nehmen, so geschah das bestimmt auch, weil damit die Geborgenheit in
einem religiösen Umfeld einherging. Dieses konnte zwar nicht alle, aber
doch viele Rätsel des Lebens lösen, und dem ungelösten Rest mit Hinweis
auf die jenseitige Gerechtigkeit den Stachel nehmen.

In unserer pluralistischen Gesellschaft ist die überzeugte Zugehörig-
keit zu einer religiösen Gemeinschaft vielfach ein erarôezYefes' Gwf, dessen

Erwerb einen harten Kampf gegen eine gleichgültige Umwelt und gegen die
eigene Bequemlichkeit bedingte. Daraus leiten sich ein erhöhter Wert der

Zugehörigkeit und eine verstärkte Identität ab.

Die Zugehörigkeit wird meist vorbereitet durch der Initiation,
welche die Bedeutung der religiösen Identität unterstreichen und, falls das

Moment der Geheimhaltung dazukommt, das Bewusstsein der Zugehörig-
keit zu einer £7zte fördern. Erkennungszeichen für Eingeweihte werden zu
Auszeichnungen, und selbst wenig verpflichtende Fischsymbole auf dem
Autoheck stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl. Freilich beschränken
sich Zeichen, Farben und Gesten nicht auf die Welt der Religion, aber sie

kommen hier besonders häufig vor, weil sie offenbar einem zutiefst mensch-
liehen Bedürfnis entsprechen. Religion und Kirche können dem Menschen
in der Bewältigung seiner Ängste und Nöte sehr viel helfen.

Dazu kommt die Erfahrung der im Erlebnis der Gemeinschaft durch
/«tegraft'on aufgehobenen Isolation. Gottesdienste und Feste, vor allem
wenn diese beiden Elemente sich verbinden zu einem Ereignis, welches post
festum noch lange nachwirkt, bestärken den Menschen in der Überzeugung,
dass er auch in schwierigen Situationen nicht allein gelassen wird. Kommt
dann noch die Erfahrung dazu, dass die Gemeinschaft ihm wirklich beisteht
und mit ihm Freud und Leid nicht bloss in Worten, sondern auch in der Tat
teilt, ja dass sie ihn über den Tod hinaus zu den Ihren zählt, dann vermag er
sich in einem überdurchschnittlichen Masse mit ihr zu identifizieren und

Erscheint wöchentlich, jeweils donnerstags
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seinerseits dazu beizutragen, dass auch neu dazugekommene Fremde ihrer-
seits in die Gemeinde aufgenommen werden. Die so gewonnene Selbst-
Sicherheit schützt vor der Ablehnung des von der Norm abweichenden
Fremden und fördert eine multikulturelle religiöse Gesellschaft auf der
Basis der Anerkennung auch bisher fremder Werte.

D/<? £V/a/zrw«g m// Geme/ttt/e«
in der römisch-katholischen Kirche der Schweiz, die sich vor allem in

den letzten 35 bis 40 Jahren entwickelt haben, zeigt, dass die sprachlich-
kulturelle Identität für die Integration in einer grösseren Glaubensgemein-
schaft noch einige Probleme aufgibt. Es fehlt nicht an Stimmen, welche
behaupten, die Identität mit der sprachlich-kulturellen Gemeinschaft sei so
stark, dass sie das Gefühl der Zugehörigkeit zur religiösen Gemeinschaft der
Kirche neutralisiere. Die katholische Kirche leiste deshalb einen schlechten
Beitrag an das Wachsen einer multikulturellen Gesellschaft und sollte besser
die sprachgebundenen Seelsorgestellen aufgeben, soweit sie nicht mehr nur
den Neuankömmlingen über die ersten Anpassungsschwierigkeiten hinweg-
helfen. Ich bin nicht dieser Meinung, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Ausser bei den Italienern und Spaniern gibt es in allen Sprachgrup-
pen seien es Gastarbeiter oder Asylbewerber. Sie finden
sich in der Schweizer Kirche oft nur schwer zurecht, weil nur schon die Aus-
gestaltung der Kirchenräume nicht der aus dem Heimatland gewohnten
Fülle entspricht.

Dazu kommt die von der Demokratie geprägte Struktur mit dem
Parallelismus von Verwaltung (ähnlich den staatlichen Organen) und inner-
kirchlicher Hierarchie. Sehr oft wird es nicht verstanden, dass es bei uns
nicht der Pfarrer ist, der für alles die Kompetenz hat, auch für die materielle
Unterstützung von Hilfesuchenden am Ort oder für Entscheidungen über
Beiträge an die Kirche im Herkunftsland der Neuankömmlinge. Die demo-
kratische Beschlussfassung über die Verwendung der kirchlichen Gelder,
auf die wir stolz sind, wird von den Angehörigen anderer Völker sehr oft als
bürokratische Schikane empfunden.

Aber nicht nur das. Die starke Betonung der Hierarchie im katholi-
sehen Raum lässt den in der Schweiz wirkenden Seelsorger, der viele Kompe-
tenzen den sogenannten Laien überlässt, als eine schwache Figur erscheinen,
die einer «protestantischen» Auffassung vom kirchlichen Amt zu entspre-
chen scheint. Als kleines Beispiel möge Ihnen dienen, dass ich bei der
Firmspendung immer wieder die Frage von Ausländern zu hören bekomme,
ob denn die Firmung der Kinder gültig sei, obschon mir die Insignien des

Bischofs, Mitra und Stab fehlen.
2. Neben der Einführung in die sichtbare Struktur der Kirche hat der

Seelsorger der sprachgebundenen Gemeinschaft vor allem eine grosse Ar-
beit zu leisten in der Üömiw/wwg r/es Kw/Zwrsc/tocAs. Vielfach erwartet der
Neuankömmling in der Schweiz ein blühendes christliches Gemeindeleben,
weil er vom christlichen Europa sprechen hörte. Ausserdem stellt er sich die-
ses Gemeindeleben in den gewohnten reichen Formen der Heimat vor. Die
sprichwörtliche Zurückhaltung der Schweizer wird oft als Misstrauen, ja
Ablehnung durch die eigenen Glaubensgenossen empfunden und provoziert
nicht bloss Verunsicherung, sondern oft Abwendung von der Gemeinschaft
und damit Desintegration in der Gesellschaft. Hier hat vor allem der soziale
Beistand der Kirche einzusetzen, der sich gewiss nicht in finanzieller Hilfe
erschöpft.

3. Die länger hier ansässigen Menschen ausländischer Herkunft erle-
ben mit dem Awssc/îe/ûfen aws dem /Ir/te/A/trozcsv einen zusätzlichen
Schock, weil es für sie während der Erwerbsjahre oft unmöglich war, ein
über den Arbeitsplatz hinausgehendes Beziehungsnetz zu knüpfen oder kul-

Kirche
in der Schweiz

Die Bischofskonferenz
stellt klar

Auf der im Anschluss an die Winter-
Sitzung der Schweizer Bischofskonferenz
durchgeführten Pressekonferenz erläuterten
Bischof Pierre Mamie als Präsident und P.

Roland-Bernhard Trauffer als Sekretär die

wichtigsten Punkte des im Amtlichen Teil
dieser Ausgabe dokumentierten Presse-

Communiqués; Bischof Mamie gab zudem
eine Erklärung zu dem im Auftrag der
Römisch-Katholischen Zentralkonferenz
der Schweiz (RKZ) erarbeiteten Experten-
bericht «Bischofswahlen in der Schweiz» ab.

Begegnungen
In seinem Kommentar zur erstmaligen

Begegnung der Präsidentinnen des Schwei-
zerischen Katholischen Frauenbundes (SKF)
und der noch selbständigen Frauen- und
Müttergemeinschaften der deutschsprachi-
gen Schweiz (FMG) mit der gesamten Bi-
schofskonferenz betonte P. Trauffer die Auf-
merksamkeit, die den Frauen in der Kirche
von sehen der Bischöfe entgegengebracht
wird, und die Bedeutung dieser beiden wich-
tigsten katholischen Frauenorganisationen
unseres Landes für Kirche und Gesellschaft

- die - trotz ihrer ökumenischen Öffnung -
besondere Bedeutung dieser beiden Ver-
bände für die römisch-katholische Kirche:
im Communiqué ist deshalb bewusst von
ihrem wesentlichen und vielfältigen Auftrag
«in der Kirche» die Rede.

Die Begegnung der sieben mit dem öku-
menischen und interreligiösen Dialog be-
fassten Kommissionen mit Weihbischof
Joseph Candolfi, der innerhalb der Bischofs-
konferenz für den Bereich «Ökumene» zu-
ständig ist, war für die Bischofskonferenz
eine Gelegenheit, sich mit diesem Bereich
einmal umfassender auseinanderzusetzen.
Für Bischof Mamie sind dabei drei Problem-
kreise zutage getreten. Erstens ist auf katho-
lischer Seite eine gewisse Ermüdung, Er-
nüchterung, sogar Enttäuschung festzustel-
len. Zweitens machen sich zunehmend etwas
extreme Gruppen bemerkbar, deren Verhal-
ten zu einer neuen konfessionellen Verhär-

tung führen kann: um so wichtiger ist für Bi-
schof Mamie die ökumenische Bildung der

künftigen Priester wie Laientheologen und
-theologinnen. Ökumene ist kein Frei-, son-
dern ein Pflichtfach. Drittens muss die

Bedeutung der Muslime in unserem Land -
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turelle Interessen zu entwickeln, so dass sie das Gefühl der persönlichen
Nutzlosigkeit im dritten Lebensabschnitt doppelt bedrückt.

4. Die /2era«wöc/zse/7£fe Ge«era/70« erlebt in der Pubertät und Adoles-
zenz die Ichfindung ebenfalls bedeutend schwieriger als unsere eigenen
Jugendlichen. «Bin ich Schweizer oder Portugiese, Kroate, Afrikaner
usw. ?» wird zur grossen Frage, welche die ohnehin schwierige Integration in
der Gesellschaft zusätzlich erschwert. Steht die religiöse Gemeinschaft dem
jungen Menschen nicht bei, so wächst die Gefahr des Abgleitens in gesell-
schaftliche Randgruppen ganz enorm.

5. Dass nur öei uns /<?£><?«//<?« Mensc/ze« anderer Kulturen
schon aus sprachlichen Gründen durch unsere Seelsorger kaum geholfen
werden kann, versteht sich von selbst. Oft sind es aber Hilfesuchende, die in
unserem Lande gestrandet sind. Denken wir nur an Drogenkuriere männli-
chen und weiblichen Geschlechts aus Lateinamerika oder an Einschleich-
diebe und -diebinnen aus Osteuropa. Ihnen kann die Assistenz durch die
religiöse Gemeinschaft vielleicht die allereinzige Rettung vor der Verzweif-
lung bringen.

In all diesen Bereichen kann die Religion aber nur dann zum Integra-
tionsfaktor werden, wenn ihre Vertreter nicht von oben herab den Menschen
eine Lösung ihrer Probleme überstülpen wollen, sondern wenn sie zeigen,
dass die religiöse Gemeinschaft eine vuc/zeur/e Gru/;/;e ist, welche zwar auf
dem Weg mitgeht, aber nicht mit erhobenem Finger und nicht ausgrenzend
gegenüber denjenigen, welche selber einen Pfad für ihr Leben suchen. '

Stam/j/'/z

t/nser Afi//-edök/o/- Stem/?/// öe/oss/ sz'c/z se/Z 7977 /m Ge/zera/vz'ten'cZ /Z/z den T&nZon

Zzzn'c/! m/Z dery4«j/öndez5eefeozge; zudem wczezPzœ/denZ und wZ noc/! M/Zg//eddez-PusZora/tomm/s-
s/on der Sc/zwe/zez-zsc/zen T&Z/zofoc/zenylrôez'Zigememic/zfl/Z/zïzMu.s/ândez/z-ôgen /S704F/

' Um ein solches Miteinander auch strukturell soweit wie möglich abzusichern - innerhalb der

sprachgebundenen Gemeinden, zwischen ihnen, zwischen ihnen und der Gesamtgemeinde -, erarbeitete
die Pastoralkommission der Schweizerischen Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen
(SKAF) das sogenannte £>zVe£Zoz7um, das namentlich die Rechte und Pflichten des Fremdsprachigen-
Seelsorgers nennt. Dieses von der Schweizer Bischofskonferenz genehmigte und in Kraft gesetzte £>/rek-

Zozv'um ist in der vorliegenden Ausgabe der SKZ dokumentiert; es kann zudem als Sonderdruck bezogen
werden bei der SKAF, Neustadtstrasse 7, 6003 Luzern, Telefon 041-23 03 47.

es sind rund 100 000, und das ohne EWR
oder EG - wahr- und ernst genommen wer-
den. Deshalb will die Bischofskonferenz die
Kommission bzw. Arbeitsgruppe, die sich
mit den pastoralen Herausforderungen der
muslimischen Präsenz in der Schweiz be-

fasst, neu bilden.
Mit dem neuen Katechismus der katholi-

sehen Kirche werde sich die Bischofskonfe-
renz eingehender befassen, wenn auch die
italienische und deutsche Übersetzung vor-
liegen werden, bestätigte Bischof Mamie.
Damit befassen werden sich namentlich ihre
Katechetische Kommission, aber auch die

sprachregionalen katechetischen Kommis-
sionen; denn es gelte, das gesamte vorhan-
dene katechetische Material unter Berück-
sichtigung des neuen Katechismus, der als

Referenz-Buch zu verstehen sei, zu verbes-

sern. Der Katechismus sei auch das haupt-

sächliche Thema des Gesprächs der Bischöfe
mit der Delegation der Theologischen Fa-

kultät der Universität Freiburg gewesen.

Sozialethische Arbeiten
Recht eingehend kommentierte P. Trauf-

fer sodann das Arbeitsprogramm der Bi-
schöflichen Kommission Iustitia et Pax. Mit
der europäischen Integration werde sich die
Kommission unabhängig vom Ausgang der

EWR-Abstimmung befassen müssen: in je-
dem Fall werden sich für die Schweiz sozial-
ethische Fragen stellen, in bezug auf Europa
und in bezug auf die übrige Welt, aber auch
in bezug auf das Zusammenleben in der
Schweiz nach einem derart verletzenden Ab-
Stimmungskampf.

Die Langzeitarbeitslosigkeit, die zu einer
gespaltenen Gesellschaft führt, verlangt

nach hinreichenden Lösungen: Mindestein-
kommen und gesellschaftliche Integration.

Um die Gewährleistung und Verstärkung
von Solidarität geht es auch im Bereich der
Gesundheitspolitik. Die Revision des Geset-

zes über die Krankenversicherung hat soziale
Folgen und deshalb auch sozialethische Im-
plikationen.

In einer Zeit zunehmender Fremden-
feindlichkeit in den europäischen Gesell-
Schäften müsse die Frage der Migration ent-
dramatisiert werden. Die Migration sei ein
altes menschliches Phänomen, und die An-
nähme, sie liesse sich durch behördliche
Massnahmen verhindern, wäre eine Illusion.

Mit ihrer Studienarbeit zur Friedens- und
Sicherheitspolitik möchte sich Iustitia et Pax

an der derzeit laufenden Diskussion über die
Zukunft und die Rolle der Armee beteiligen:
Worin besteht der Sinn der bewaffneten Lan-
desverteidigung und der Neutralität, wäh-
rend der Kontinent Europa tiefgreifende
Veränderungen durchmacht?

Und schliesslich erinnerte P. Trauffer an
die Verlautbarung von Iustitia et Pax vom
25. Juni 1992 über die Hilfe an die Opfer des

Krieges in Bosnien-Herzegowina. Diese Ver-

lautbarung sei, wie ähnliche Verlautbarun-
gen von Kirchen, darunter die Schweizer
Bischofskonferenz, und Hilfswerken, dar-
unter Caritas Schweiz, leider immer noch
aktuell. An ihrer letzten Sitzung habe die
Kommission mit Abscheu von den Folterun-
gen, den Massakern und den Vergewaltigun-
gen Kenntnis genommen, die in den Konzen-
trationslagern und sonstigen Gefangenen-
lagern in Bosnien an der Tagesordnung sind.
Der Bundesrat wird deshalb erneut aufgeru-
fen, entlassene Kriegsgefangene ohne Ein-
schränkung aufzunehmen und ihnen ohne
Wartefrist politisches Asyl zu gewähren so-
wie seine Bemühungen fortzusetzen, dass

ganz Europa vermehrt solche Flüchtlinge
aufnimmt. Die Bundesbehörden werden mit
dem Bericht der Hilfswerke vom 20. Novem-
ber insbesondere gebeten, den Asylgesuchen
der Kosovo-Albaner besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken.

Europa kann gestaltet werden
Geistliche Impulse für den Bau des Hau-

ses Europa, die auch von der Schweizer

Bischofskonferenz angemahnt wurden und
werden, hat auf römisch-katholischer Seite

namentlich der Rat der Europäischen Bi-
schofskonferenzen formuliert. Ein Instru-
mentarium für diese Formulierungen waren
und sind die Symposien der europäischen
Bischöfe. Auf dieser Linie liegt auch das

geplante erweiterte Symposium, zu dem im
Herbst 1993 in Prag 100 Bischöfe, 70 Laien,
50 Priester und 50 Ordensobere, Vertreter
der Römischen Kurie und Vertreter anderer



KIR^e SKZ 50/1992

KIRCHE IN DER SCHWEIZ/DOKUMENTATION

christlicher Kirchen und Gemeinschaften er-
wartet werden.

Die Aufgabe der Evangelisierung Euro-

pas erfordere nach Auffassung der römisch-
katholischen Kirche eine ökumenische Zu-
sammenarbeit, betonte P. Trauffer; und der
CCEE habe von Anfang an ökumenische
Beziehungen namentlich zur KEK gepflegt.
Mit dem geplanten Symposium werde aber
auch die Überzeugung zum Ausdruck ge-
bracht, dass Europas Zukunft nicht einfach
Schicksal ist, dass Europa und seine Zukunft
vielmehr gestaltet werden können.

Das Justinus-Werk, vor sechzig Jahren

von François Charrière gegründet, könne
mit der Unterstützung der Bischofskonfe-
renz rechnen, erklärte Bischof Mamie, wenn
es sich bemühe, den Studierenden aus Über-
see Möglichkeiten anzubieten, ihrem jeweili-
gen Glauben gemäss Gottesdienst zu feiern.

Kritik an der RKZ und ihren Experten
Er wolle Abwesende nicht kritisieren

bzw. seine Kritik nicht von Journalisten und

Schockiert durch die extreme Gewalt, die
in Bosnien-Herzegowina herrscht, verlangt
die schweizerische Nationalkommission Ju-
stitia et Pax vom Bundesrat die Öffnung der
Landesgrenzen, damit unser Land einige der
zahlreichen Flüchtlinge aufnehmen kann,
die von einem Tag auf den andern durch die
Bombardierungen alles verloren haben.

Die Kommission Justitia et Pax ist ent-
setzt über die begangenen Grausamkeiten in
Bosnien-Herzegowina. Sie ist vor allem
schockiert über die Tatsache, dass das Zei-
chen des Roten Kreuzes missbräuchlich ein-

gesetzt wird und deshalb keine Garantie für
einen genügenden Schutz mehr gewährlei-
stet ist. Nach dem Tod des IKRK-Delegierten
Frédéric Maurice vom vergangenen 19. Mai,
ist es dringend, dass die an der Genfer Kon-
vention beteiligten Staaten alles in Bewe-

gung setzen, um dem IKRK seine operatio-
nelle Immunität zurückzugeben.

Es ist ebenfalls dringend, dass die inter-
nationale Gemeinschaft den Hunderttau-
senden von Personen massiv zu Hilfe
kommt, welche vor den Kämpfen fliehen.
Die Schweiz ist gefragt, ihre Verantwortung
wahrzunehmen. Die Einreisebeschränkun-

gen für Angehörige des ehemaligen Jugosla-
wien müssen so gelockert werden, dass die
Flüchtlinge auf die verschiedenen Länder

Journalistinnen überbringen lassen, erklärte
abschliessend Bischof Mamie; seine Kritik
habe er dem Präsidenten der RKZ bereits
brieflich vorgetragen, so dass er sich zum
Buch «Bischofswahlen in der Schweiz» nun
auch öffentlich äussern dürfe. Dieses Buch
sei weder von der Bischofskonferenz noch
von einem ihrer Mitglieder je bestellt oder
empfohlen oder erbeten worden; über das

Sekretariat sei der RKZ zudem mitgeteilt
worden, dass ein solches Buch nicht oppor-
tun sei. Überdies falle die Frage der Bi-
schofswahlen nicht in die unmittelbare
Kompetenz der RKZ - auch wenn sie einen
Katholiken interessiere -, und deshalb könn-
ten auch die finanziellen Mittel der RKZ
nicht ohne Einverständnis von Bischofskon-
ferenz und Fastenopfer für eine solche Publi-
kation verwendet werden.

Unannehmbar sei die im Buch vorgetra-
gene Aussage, der Papst habe Völkerrecht
verletzt. Gegen diese Aussage protestiere die
Bischofskonferenz, wie sie die Publikation
überhaupt bedaure. Einerseits sei die Bi-

Europas aufgeteilt werden können. Um die
Bürde der örtlichen Bevölkerung, welche

von der Welle der Flüchtlinge überflutet
wird, zu erleichtern, muss ebenfalls schnell
eine humanitäre Hilfe in die Wege geleitet
werden. Dies für diejenigen Regionen, wo
sich die Mehrzahl der Flüchtlinge aufhalten.
Die 15 Millionen Franken, die der Bundesrat
dafür bewilligt hat, sind bereits ein willkom-
mener Beitrag.

Zusammen mit der Schweizerischen Bi-
schofskonferenz lädt die Kommission Justi-
tia et Pax die Schweizer Bevölkerung ein, die

Opfer dieser Gewalt aufzunehmen und
grosszügig auf den von den Hilfswerken lan-
eierten Aufruf zu reagieren. Sie appelliert
ganz speziell an den Bundesrat, damit er
seine Zustimmung zum Vorhaben der Hilfs-
werke erteilt, einige Hundert Kinder mit ih-
ren Begleitpersonen während des Sommers
aufzunehmen. Dieser vorgesehene Emp-
fang, der vor allem von der Caritas Schweiz
und der Asylkoordination Zürich organi-
siert wird, würde diesen Kindern und ihren
nächsten Angehörigen eine Atempause er-
lauben, nachdem sie so brüsk auf den Weg
ins Exil geworfen wurden.

Bern, den 25. Juni 1992

Sc/twe/zerwc/îe Afa/io/mMmmm/xsio«
/urfiï/a et Pax

schofskonferenz mit Rom in dauerndem Ge-
spräch; dieses Buch belaste dieses Gespräch,
weil es Vorurteile über das Kirchenbild der
Katholiken und Katholikinnen in der
Schweiz bekräftige. Anderseits trage der
Vorschlag für eine Bischofswahl den beste-
henden Konsultationsmethoden (die verbes-
sert werden könnten) - beispielsweise im Bis-
tum Lausanne, Genf und Freiburg - und der
Bistumsgeschichte überhaupt nicht Rech-

nung. So hole er für die von jedem Diözesan-
bischof alle drei Jahre zu erstellende Liste
von drei möglichen Bischofsamtskandida-
ten die Meinung von 280 Priestern und Laien
ein, die er zusammen mit seiner Liste eben-
falls dem Papst einreiche. Po// Iffe/be/

Viele Aufgaben nur
noch regional lösbar

Die katholische Kirche Deutschfreiburgs
ist lebendig, innovativ und aktiv: Das zeigte
sich neulich im Bildungszentrum Burgbühl,
St. Antoni, anlässlich einer Zusammenkunft
der Pfarreipräsidenten, Pfarreirätinnen und
Pfarreiräte der katholischen Pfarreien
Deutschfreiburgs. An diesem Treffen haben
sich die zahlreich erschienenen Amtsträge-
rinnen und Amtsträger über die vielfältige
Arbeit der regionalen kirchlichen Arbeits-
stellen informieren lassen.

Die Erwartungen der Gläubigen an ihre
Kirche haben sich in den letzten Jahren stark
verändert. Die Aufgaben für die Seelsorger
und Seelsorgerinnen sind vielschichtiger ge-
worden. Gleichzeitig sieht sich die Kirche
mit der Tatsache des Priestermangels und
des geringen Nachwuchses an kirchlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konfron-
tiert. Das bedeutet: Für viele Pfarreien ist es

nicht mehr möglich, alle Erwartungen und
Bedürfnisse ihrer Mitglieder im Alleingang
zu erfüllen. Deshalb wurden auch in der Re-

gion Deutschfreiburg Stellen geschaffen, die
kirchliche Aufgaben auf regionaler Ebene

angehen und wichtige Impulse in die einzel-
nen Pfarreien hinaustragen.

Fünf überpfarreiliche Arbeitsstellen
Wie Bischofsvikar Thomas Perler an-

hand eines Organigramms aufzeigte, verfügt
die katholische Kirche Deutschfreiburgs zur-
zeit über fünf überpfarreiliche Arbeitsstel-
len:

- Arbeitsstelle für Behindertenseel-

sorge; Stelleninhaberin: Nelly Küster.

- Arbeitsstelle für Jugendseelsorge;
Stelleninhaberin: Rita Pürro Spengler.

- Katechetische Arbeitsstelle; Stellen-
inhaber: Armin Schneuwly.

Dokumentation
Den Opfern zu Hilfe kommen
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Vierter Adventssonntag: Mt 1,18-25

1. Kontext und Aufbau
Innerhalb der Komposition der Vorge-

schichten (1,1-2,23) bildet die liturgische
Perikope nach dem Stammbaum (1,1-17)
die erste erzählte Episode. Sie ist mit dem
Stammbaum literarisch dadurch eng ver-
bunden, dass sie die Unregelmässigkeit in
der Geschlechterabfolge in 1,16 (Über-

sprung von einer männlichen zu einer
weiblichen Genealogie) zu erklären ver-
sucht (vgl. dazu auch die Formulierung
von 1,18 a). In ähnlicher Weise schliesst so-
dann 2,1-12 in linearer Erzählform an : 2,1

trägt Informationen nach, die in 1,18-25

zu erwarten gewesen wären; überdies wird
in der Magierperikope die Bedeutung des

akzentuiert davidischen Stammbaums

(vgl. 1,1.17) sowie des Zitats aus Jes 7,14

Mt 1,23) im Blick auf den königlichen
Charakter des Kindes aufgearbeitet.

1,18 a ist als überschriftenartige Über-

leitung zu verstehen. 1,18 b—19 schildern
die Situation, dem das Eingreifen Gottes
(1,20-23) folgt. 1,24-25 stellen die glau-
bende und gehorsame Reaktion des Josef
dar.

2. Aussage
Die ungewöhnliche Formulierung von

1,18 a lässt den vorausgesetzten Erklä-
rungsbedarf der Umstände der Geburt
Jesu erkennen. Literarisch ist dieser an
1,16 anzuknüpfen, wo nicht von einer
Vaterschaft des Josef, sondern von einer
Mutterschaft Marias die Rede ist. Die in
1,18 b vorausgesetzte Situation gleicht
nicht dem rechtsunverbindlichen Status
einer Verlobung, sondern nimmt auf die

jüdische Heiratspraxis Bezug: Nach dem
Abschluss des Heiratsvertrages, der den

Beginn einer rechtsgültigen Ehe anzeigte,
blieb die Frau noch neun bis zwölf Monate
im Elternhaus wohnen; dies geschah, um
die vorausgesetzte Bedingung ihrer Unbe-
rührtheit unter Beweis zu stellen. Erst
dann erfolgte mit der sogenannten
«Heimführung» die öffentliche Hochzeit
und der Beginn des gemeinsamen eheli-
chen Lebens. Maria und Josef stehen also

am Beginn einer rechtmässigen Ehe (1,20

wird Maria ausdrücklich als «deine Frau»
bezeichnet). Das Faktum der Kindes-

erwartung setzt Josef unter Zugzwang
(1,19), will er nicht unter den Vorwurf

geraten, die gebotene Frist der Enthalt-
samkeit selbst nicht eingehalten zu haben:
Er kann seine Frau wegen Ehebruchs ver-
klagen und sie damit einer öffentlichen,
unter Umständen tödlichen Bestrafung
aussetzen (vgl. dazu Dtn 22,22-24), oder

er kann ihr den Scheidebrief ausstellen.
Da sich Josef für dieses kleinere Übel ent-
scheidet, wird er als «gerecht» (1,19) be-
zeichnet - eine Charakterisierung, die für
die gesamte Josefdarstellung der Vorge-
schichten prägend bleibt. Ohne besonde-

res Aufheben und ohne weitere Erklärung
hält der Verfasser 1,18b fest, dass das er-
wartete Kind «vom Heiligen Geist» ist.
Dieser Sachverhalt wird erst 1,20-23 er-
klärt.

Die Absicht des Josef wird durch das

Eingreifen Gottes verhindert (1,20). Der
«Engel des Herrn» gilt im jüdischen Ver-
ständnis als der Gottesbote schlechthin;
die Wendung kann auch als eine Chiffre
für den handelnden Gott selbst verstanden
werden. Der Traum als «Ort» der Gottes-
begegnung ist ein generell biblischer To-

pos. Josef wird in Übereinstimmung mit
1,16 als Nachkomme Davids angespro-
chen. Im Hinblick auf seine Vaterstellung
gegenüber dem Kind Jesus ist dies für die

gesetzliche Generationenfolge bedeut-

sam. Der Auftrag zur Namensgabe (1,21)

unterstreicht, dass Josef die Stelle des Va-

ters zu übernehmen hat. Der Name Jesus

(«Gott hilft») wird umfassend im Blick
auf das rettende Handeln Jesu gedeutet.
Überdies enthält die Engelrede den Rück-
verweis auf das prophetische Wort der he-
bräischen Bibel (1,23). Der Anknüpfungs-
punkt für das Zitat aus Jes 7,14 ist die va-
terlose Geburt eines Kindes, die der Ver-
fasser hier voraussetzt. Die vom Evange-
listen beigegebene Deutung des Namens
Immanuel kann als Summe des gesamten
Christusgeschehens verstanden werden.

Eine Erklärung dieses Geschehens

steht nur zwischen den Zeilen. Der Evan-
gelist vertritt mit seiner Darstellung die
Überzeugung, dass das Kind Jesus seine

Existenz der dynamischen Wirkmacht
Gottes, also seinem Geist, verdankt. Als
Immanuel ist er in diesem Sinne auch sei-

ner Herkunft und seinem Werden nach
«Sohn Gottes» und deswegen auch Sohn
Abrahams (vgl. 1,1), hat doch einzig Gott

dem Abraham Nachkommen verschafft.
Die absolute Überhöhung gegenüber frü-
her in der Bibel bezeugtem Eingreifen
Gottes bei der Geburt von Kindern (vgl.
Gen 18; 1 Sam 1) erklärt sich für den Ver-

fasser aus der einzigartigen Sendung Jesu

(vgl. 1,21) und aus seiner einzigartigen
Gottverbundenheit, die sich im Osterge-
schehen geoffenbart hat und die auch die

Glaubensgrundlage des - darauf zurück-
blickenden - Evangelisten bildet. Der über
den Tod hinaus in Lebensgemeinschaft
mit Gott stehende Jesus von Nazaret muss
aus dieser Perspektive auch seinen Lebens-

anfang in radikalst denkbarer Weise auf
Gott zurückführen. Die Schwierigkeiten
und Fragen des heutigen Menschen zu die-

ser in erster Linie christologischen und
theologischen, erst dann mariologischen
Aussage sind für den Evangelisten noch
nicht gegeben. Es ist aber zu beachten,
dass er (und andere ntl. Verfasser, z. B.

Lukas!), auch in gänzlich anderer Weise

über die Familienverhältnisse Jesu spre-
chen können (vgl. Mt 12,46-50; 13,55-56).

Der Gehorsam des Josef ist hier und
2,14.21 in einer wiederkehrenden Wen-

dung ausgedrückt. Dies unterstreicht die

exemplarische Stellung, die Josef in den

Vorgeschichten gegeben wird. Er folgt
dem Auftrag des Engels. Die Enthaltsam-
keit gegenüber seiner Ehefrau (1,25) ent-

spricht dem Verhalten, das ihm bis zur
Heimführung generell auferlegt ist.
Schlüsse auf den weiteren Verlauf der Ehe
sind aus dieser Notiz nicht zulässig. Mit
der Namensgebung akzeptiert Josef das

Kind als seines und übernimmt die gesetz-
liehe Verantwortung und Pflicht als Vater.

3. Bezüge zu den Lesungen
Die erste Lesung (Jes 7) bringt das

Schriftzitat aus Mt 1,23 (Jes 7,14) in sei-

nem ursprünglichen Kontext zur Sprache.
In der zweiten Lesung (Rom 1) wird auf die

doppelte Herkunft Jesu als Sohn Davids
und als Sohn Gottes hingewiesen.

JUsr/ter KTrc/iscJtföger

Bta/ter .K/rc/tscWäger, Pro/essor /ür Fx-
ege.se des TVewen Testaments an der 77teo/og/-
sc/ten Fa/adtat Fttzern, sedre/ht /«r «ns wäft-
rend desLeseJa/treszl rege/möss/g ei'/iefi'n/äA-
rang zn/n y'evreds kommenden Sonntags- ôzw.

Festtagsevange/tam

- Arbeitsstelle für Erwachsenenbildung;
Stelleninhaber: Rolf Maienfisch (Stellenlei-
ter), Rosmarie Bürgy, Bruno Weber-Gobet.

- Informations- und Pressestelle; Stel-
leninhaberin: Marie-Thérèse Weber-Gobet.

Keine der angestellten Personen hat aller-

dings ein Voll-Mandat inne. Die sieben be-

wältigen zusammen ein Arbeitspensum von
280 Prozent.
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Im Zentrum steht das Bildungszentrum
Burgbühl
Die Tätigkeitsfelder der Stelleninhabe-

rinnen und Stelleninhaber sind umfang- und
facettenreich. Hier daraus nur ein Aus-
schnitt: religiöse Begleitung behinderter
Menschen und ihrer Angehörigen; Besin-

nungstage für Jugendliche, Ausbildung und
Begleitung Jugendlicher für und in der Ju-

gendarbeit; Vorträge und Kurse in den Pfar-
reien und im Bildungszentrum Burgbühl;
Ausbildung und Betreuung von Katechetin-
nen und Katecheten im Nebenamt; Bericht-
erstattung über kirchliche Anlässe und Ak-
tualitäten in Pfarrblatt, Zeitung und Radio.

Knotenpunkt für alle Aktivitäten der
Arbeitsstellen ist das Bildungszentrum
Burgbühl in St. Antoni. Mit seinem Sekreta-

riat, seinen Büro-, Kurs- und Versammlungs-
lokalitäten bietet es die zur Erfüllung der

überpfarreilichen Aufgaben notwendige In-
frastruktur. Gleichzeitig ist es auch Mate-
rialstelle für die kirchlichen Kommissionen
und den deutschsprachigen Seelsorgerat des

Bistums. Trägerin dieser wichtigen kirchli-

chen Drehscheibe ist die Stiftung «Bildungs-
Zentrum Burgbühl».

Anerkannt und getragen
Die mit vollem Einsatz und Engagement

hinter ihrer Arbeit stehenden Stelleninha-
berinnen und -inhaber dürfen sich getragen
und unterstützt fühlen. Zeichen dafür waren
einerseits die zahlreich an der Informations-
Veranstaltung vom Samstagmorgen erschie-

nenen Pfarreirätinnen und Pfarreiräte, die
den Ausführungen mit Aufmerksamkeit und
Interesse folgten, und andererseits auch die
Dankesworte von Seiten des Bischofsvikars
Thomas Perler, des Präsidenten der Vereini-

gung der katholischen Pfarreien Deutsch-
freiburgs, Josef Sturny, und von Kanis Leh-

mann, Mitglied des provisorischen Büros
der Provisorischen Katholischen Kirchen-
Versammlung.

Ma/v'e-F/îérèse Uëôer-GoôeY, //c. «Y Fi-
/ormaü'ortsöeau/tragte /«r den deatecfopracA/-
gen 7èi7 des ßlstn/ns iausanne, Gen/ and Frei-
önrg

Fastenopfer: Herbstsitzung des Stiftungsrates

Die Herbstsitzung des Stiftungsrates un-
ter der Leitung von Bischof Henri Sahna,
Abt von St-Maurice, begann mit einer ent-
wicklungspolitischen Standortbestimmung.
Anhand der Stichworte Entwicklungszu-
sammenarbeit, Welthandel, Finanzen, Um-
weit, orientierte Richard Gerster, Geschäfts-
leiter der Arbeitsgemeinschaft Swissaid/Fa-
stenopfer/Brot für alle/Helvetas/Caritas
über die Schwerpunkte der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Die Arbeitsgemeinschaft, so
Richard Gerster, macht sich grosse Sorgen
über die enormen Budget-Abstriche von
rund 40 Prozent bei der öffentlichen Ent-
wicklungshilfe. Auch die Beiträge an die
Hilfswerke unterliegen Kürzungen. Kein Be-
reich ist von den Sparmassnahmen des Bun-
des derart einschneidend betroffen wie die
Entwicklungshilfe, und das, obschon Bun-
desrat Flavio Cotti noch diesen Sommer am
Weltgipfel von Rio de Janeiro substantielle
Erhöhungen versprochen hatte. Auch die im
Jubeljahr 1991 angekündigten Entschul-
dungsmassnahmen zugunsten der Dritten
Welt entsprechen nur zum Teil den Vorstel-
lungen der Hilfswerke und somit auch nicht
allen Forderungen der Petition «Entwick-
lung braucht Entschuldung», die immerhin
von 250000 Personen unterzeichnet worden
war.

Einer der wenigen Lichtblicke ist die von
den Hilfswerken lancierte Aktion «Kaffee
Max Havelaar». Der überraschende Erfolg
zeigt, dass die Bevölkerung möglicherweise
sensibler ist für die Nöte der Dritten Welt als
viele Volksvertreter meinen.

Zum Sammelergebnis von knapp 21 Mil-
lionen Franken - leicht über dem Resultat
des Vorjahres - bemerkte Fastenopfer Direk-
tor Ferdinand Luthiger, dass in dieser Zeit
der Rezession auch eine nur leichte Steige-

rung als Erfolg angesehen werden darf. In
den Kantonen Uri und Obwalden ist der
Zuwachs am grössten, während in Genf und
Freiburg das Resultat am stärksten rückläu-
fig ist. Insgesamt konnten 1992 rund 600

Projekte der Missions- und Entwicklungs-
hilfe sowie überregionale Pastoralaufgaben
in der Schweiz unterstützt werden.

Der Sitzung vorausgegangen war die Ta-

gung des Fastenopfer-Aktionsrates. Hier
wurde Ständerätin Rosemarie Simmen ein-

stimmig für weitere vier Jahre in ihrem Amt
als Präsidentin bestätigt. Mit Frau Simmen
hat das Fastenopfer in der kleinen Kammer
eine engagierte Anwältin für die Anliegen
der Dritten Welt. Men Dosc/y

DerjOromov/ertei/wtorike/'Men Do^c/î Ze/YeY

das Ressort /«/ormaü'on ôet>?7 FasYe/îop/er der
Sc/twe/zer Faf/io/Aen

Kirche auf Kreta

«Die Gottesdienste, welche die einheimi-
sehen Kapuziner und die Aushilfspriester
aus der Schweiz mit den Touristen auf Kreta
feiern, sind völkerverbindend. Sie geben
allen Beteiligten das Gefühl, zu einer wirk-
lieh <katholischen>, grenzenüberschreitenden
Kirche zu gehören.» Dies wurde Ende No-
vember an der Generalversammlung des

«Vereins für die katholische Kirche auf
Kreta» betont.

Der vom 1988 verstorbenen Kaplan An-
dreas Marzohl gegründete Verein vermittelt
Priester, die während der Saison in Rethym-
non internationale Gottesdienste feiern. Er
unterstützt die dortige katholische Kirche -
höchstens 500 Gläubige unter 500000 Or-
thodoxen - auch finanziell.

Wie an der Generalversammlung in Lu-
zern weiter festgestellt wurde, haben die ka-
tholischen Seelsorger auf Kreta auch eine

wichtige ökumenische Aufgabe: «Im brü-
derlichen Gespräch versuchen sie, Vorurteile
abzubauen und den Orthodoxen die Angst
zu nehmen, Rom wolle sie für sich verein-
nahmen. Diese kleine Brücke zwischen den

getrennten Bruderkirchen des Ostens und
des Westens gilt es zu stärken.»

Der Schweizer «Verein für die katholische
Kirche auf Kreta» wird finanziell von seinen

gut 300 Mitgliedern getragen. (Im abgelau-
fenen Vereinsjahr kamen 16 Neumitglieder
hinzu.) Mit über 6000 Franken tragen auch

Kirchenopfer wesentlich zu seinen Einnah-
men bei.

An der Generalversammlung wurden
seine Vorstandsmitglieder einstimmig in ih-
rem Amt bestätigt. Es sind dies: Bruno Fäh

OFMCap, Stans; Walter Signer, Zürich;
Hans Bucher, Reussbühl; Hildegard Huber,
Luzern; Generalvikar Anton Cadotsch, So-

lothurn; Walter Ludin OFMCap, Luzern;
Abbé Justin Froidevaux, Luzern; Markus
Vogler, Luzern. ITa/Yer Lwc?/«

Ferienpriester für Kreta

Der «Verein für die katholische
Kirche auf Kreta» sucht für den Som-

mer 1993 noch Priester, die bereit
sind, an jeweils zwei oder drei
Wochenenden «internationale Got-
tesdienste» zu feiern. In Rethymnon
steht ihnen und ihren Begleitern gratis
eine geräumige Wohnung zur Verfü-

gung. Freie Daten: bis 23. April;
3. Mai bis 28. Juli; ab 13. Oktober.
Weitere Auskünfte erteilt Hildegard
Huber, Friedberghöhe 7, 6004 Lu-

zern, Telefon 041-3655 10.
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Direktorium

Rechte und Pflichten des Fremdsprachigenseelsorgers

Das Direktorium ist die Spezifizierung
des Codex iuris canonici (CIC), unter Re-

spektierung der «Instruktion zum Motupro-
prio Pastoralis migratorum cura» (DPMC),
auf die Aufgaben des Fremdsprachigenseel-

sorgers; es enthält ebenfalls Weisungen und
Erklärungen der Schweizer Bischofskonfe-
renz zu bestimmten Fragen der Seelsorge; es

gilt für alle Fremdsprachigenseelsorger; wo
sich einzelne Bestimmungen nur auf den
Leiter der Mission beziehen, wird dieser aus-
drücklich als solcher genannt.

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Die fremdsprachigen Gläubigen gehören

nach den Bestimmungen des Kirchenrechts
mit gleichen Rechten und Pflichten wie die
Einheimischen der Diözese an. Die Errich-
tung von Missionen für Fremdsprachige be-
deutet daher nicht die Loslösung dieser Per-

sonengruppen von den Pfarreien. «Die geist-
liehe Betreuung aller Gläubigen und mithin
auch der im Gebiet einer Pfarrei wohnenden
Einwanderer obliegt vor allem dem Pfarrer»
(DPMC Nr. 30 § 3). Der Ortspfarrer behält
auch nach der Errichtung von Missionen für
Fremdsprachige die eigene pfarramtliche
Zuständigkeit gegenüber den fremdsprachi-
gen Gläubigen in seinem Pfarreigebiet bei.

Ortspfarrer und Fremdsprachigenseelsor-
ger, der Personalpfarrer oder Leiter einer
«missio cum cura animarum» ist, üben die

Vollmachten kumulativ aus, ohne dass da-

mit die Vollmacht des Fremdsprachigenseel-

sorgers jener des Pfarrers subordiniert ist;
der fremdsprachige Gläubige hat die freie
Wahl der pastoralen Betreuung entweder
durch den Ortspfarrer oder durch den zu-
ständigen Fremdsprachigenseelsorger. Die
fruchtbare Zusammenarbeit von Pfarrer
und Fremdsprachigenseelsorger setzt eine

regelmässige gegenseitige Information unter
Mitbrüdern, die für den gleichen Dienst be-

rufen sind, voraus.
Sinn der Missionen für Fremdsprachige

ist es, den Eingewanderten durch den Ein-
satz von Priestern aus ihrem Heimatland -
wenn möglich - die Seelsorge in ihrer eigenen
Muttersprache und in der von ihrer eigenen
Kultur geprägten Glaubenswelt zukommen
zu lassen. Diese spezifische Aufgabe des

Fremdsprachigenseelsorgers bedingt eine

weitgehende Selbständigkeit in der pastora-
len Arbeit.

Die Missionen für Fremdsprachige wer-
den darum als Personalpfarreien (DPMC
Nr. 33 § 1), als «Missiones cum cura anima-
rum» (DPMC Nr. 33 § 2) oder als Kapla-
neien errichtet (DPMC Nr. 33 § 4 + 5).

Der Fremdsprachigenseelsorger, dem
eine Perso«a//?/a/rez anvertraut ist, besitzt
die Vollmacht eines Pfarrers mit allen Rech-

ten und Pflichten, wie sie nach den Vor-
Schriften des Kirchenrechtes den Pfarrern
zustehen (DPMC Nr. 38; vgl. CIC 518 ff.).
Die Personalpfarrei selbst hat Rechtsperson-
lichkeit (vgl. CIC 515 § 3).

Der Leiter einer «wzksz'o cum cura ow'mo-

rum» hat eigene Vollmacht kraft seines Am-
tes und wird dem Pfarrer gleichgestellt (vgl.
DPMC Nr. 39 § 1). Er übt seine Vollmacht
personal und kumulativ mit dem Ortspfar-
rer aus (vgl. DPMC Nr. 39 § 3); die fremd-
sprachigen Gläubigen können sich darum
grundsätzlich mit ihren pastoralen Anliegen
entweder an den Ortspfarrer oder an den

Fremdsprachigenseelsorger «cum cura ani-
marum» wenden (DPMC Nr. 39 § 3). Mit der

Gleichstellung des Fremdsprachigenseelsor-

gers «cum cura animarum» mit dem Pfarrer
erhält seine Mission eigene Rechtsperson-
lichkeit (vgl. CIC 515 § 3).

Wenn weder die Errichtung einer Perso-

nalpfarrei noch die einer «missio cum cura
animarum» zweckmässig erscheint, soll die

Seelsorge an den Fremdsprachigen von ei-

nem derselben Sprache wahrgenom-
men werden, dessen Dienstbereich durch
den zuständigen Ortsbischof oder durch
den Delegierten der Schweizer Bischofskon-
ferenz für Migration umschrieben wird
(vgl. DPMC Nr. 33 § 4). Der Kaplan für die

Fremdsprachigenseelsorge wird mit allen
Befugnissen ausgestattet, die eine ordnungs-
gemässe Seelsorge erfordert (CIC 566 § 1).

Die Kaplanei erhält keine eigene Rechtsper-
sönlichkeit.

2. Seelsorgerlicher Auftrag des Fremd-
sprachigenseelsorgers, der Personalpfar-
rer oder Leiter einer «missio cum cura
animarum» ist
2.1 Primäre Aufgabe des Fremdsprachi-

genseelsorgers ist es, den Gläubigen, die ihm
anvertraut sind, das Wort Gottes zu verkün-
den, die Eucharistie mit ihnen zu feiern und
die heiligen Sakramente zu spenden. Diese

primäre Obliegenheit entbindet ihn aber
nicht von den Aufgaben der Diakonie, die

für die Seelsorge von grosser Bedeutung sind
(siehe 4.1-4.2).

Gottesdienste und andere regelmässige
seelsorgliche Dienste sind jeweils in Überein-
kunft mit den Ortspfarrern und mit den zu-
ständigen mitbeteiligten Instanzen festzule-

gen. Dasselbe gilt für Änderungen an der ge-
troffenen Regelung.

Wenn ein bestimmter Gottesdienst der

geltenden Gottesdienstordnung nicht statt-
finden kann, orientiert der Fremdsprachi-
genseelsorger rechtzeitig die Gläubigen und
den Ortspfarrer.

2. 2 An die Applikationspflicht des all-
gemeinen Rechtes ist der Fremdsprachigen-
Seelsorger nicht gebunden (DPMC Nr. 39

§ 4: Quod ad onera attinet: c; vgl. CIC 534).
2. 3 Vor der Spendung der M 7a«/e berei-

tet der Fremdsprachigenseelsorger in einem

Taufgespräch die Eltern auf die Feier der

Taufe und auf ihre Aufgaben gegenüber dem

Täufling vor. ' Soll der Fremdsprachigen-
Seelsorger Kinder taufen, die einer andern
Sprachgruppe angehören oder im Gebiet
einer andern Mission wohnen, holt er vorher
das Einverständnis des zuständigen Pfarrers
oder Fremdsprachigenseelsorgers ein.

2.4 Der Leiter der Mission ist zuständig,
Gläubigen, die sich im Gebiet der Mission
aufhalten und zur Sprachgruppe der Mis-
sion gehören, bei Todesgefahr das hl. Sakra-

ment der FzVmwng zu spenden (DPMC Nr.
39 §4: Quod ad iura attinet: a; CIC 566 § 1).

Wenn Angehörige einer Mission erst als

Erwachsene zur Firmung kommen, bereitet
der Fremdsprachigenseelsorger sie auf den

Empfang dieses Sakramentes vor.
2.5 Wenn Laien bei der Austeilung der

M Ko/w/rcw«z'on mithelfen sollen, müssen sie

vorher durch eine Einführung dazu vorbe-
reitet und vom Ortsordinarius bevollmäch-
tigt werden. ^

2.6 Wenn ein Fremdsprachigenseelsorger
von seinem Heimatbischof oder von einem
Ortsordinarius in der Schweiz die ße;c/z(/M-
Wâ/zâT/ot! erhalten hat, kann er diese überall
ausüben (CIC 967 § 2). Ein Ordenspriester,
der von einem Ortsordinarius eines Schwei-

Jferze/c/w/s derAökü/xwnge«
CIC Codex iuris canonici, 1983

DPMC Instruktion zum Motuproprio «Pa-

storalis migratorum cura», 1969

PMC Motuproprio «Pastoralis migratorum
cura», 1969

SKZ Schweizerische Kirchenzeitung
l Ordo Baptismi parvulorum. Editio typica

1969/1973. Praenotanda II: Deministeriiset offi-
ciis in celebratione Baptismi, Nr. 5.1.

Die Feier der Kindertaufe. In den katholischen
Bistümern des deutschen Sprachgebietes. Heraus-
gegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und
des Bischofs von Luxemburg, S. 17-19.

^ Richtlinien der Schweizer Bischofskon-
ferenz zur Kommunionspendung: SKZ Nr.
46/1969, S. 679.
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zer Bistums die schriftlich erteilte und nicht
widerrufene Befugnis erhalten hat, ständig
Beichten entgegenzunehmen (Ordentliche
Beichtvollmacht), verliert diese Vollmacht
auch beim Domizilwechsel im Gebiet der
Schweizer Bischofskonferenz nicht, so dass

diese nicht jedesmal neu eingeholt werden
muss/

2. 7 Besondere Sorge wendet der Fremd-
sprachigenseelsorger den Kranken zu. Er
führt sie ein in das neue Verständnis der

K/wtAmra/bM/jg/ Er besucht sie daheim,
in den Spitälern, Heimen, Sanatorien usw.
Er leistet vor allem Schwerkranken und Ver-

unfallten priesterlichen Beistand, spendet
ihnen die Sterbesakramente und steht den

Angehörigen helfend bei, die in besonderer
Weise auf Trost und Hilfe angewiesen sind.

2.8 Der Fremdsprachigenseelsorger
nimmt die iteVaitimg von verstorbenen An-
gehörigen der Mission vor, wenn dies von
den Verwandten gewünscht wird.

2.9 Der Fremdsprachigenseelsorger hat
die pfarramtlichen üTtevorbereitungen zu
treffen: Pastorale Unterweisung und Befra-

gung der Brautleute (Ehedokumente), Be-

Schaffung der Taufscheine und allfälliger
weiterer Unterlagen, Vornahme der Ehever-

kündigungen usw. (DPMC Nr. 39 § 4: Quod
ad iura attinet: b). Möglich sind auch Ehe-

vorbereitungskurse, die von einer oder meh-

reren Missionen durchgeführt werden.
Der Leiter einer Mission, sei sie als Mis-

sio cum cura animarum oder als Personal-

pfarrei errichtet, ist wie der Ortspfarrer zu-
ständig, Trauungen vorzunehmen (DPMC
Nr. 39 § 4: Quod ad iura attinet: b), Braut-

paaren verschiedener christlicher Konfes-
sion, wenn die Bedingungen dazu erfüllt
sind (siehe Ehedokumente), die Erlaubnis zu
einer bekenntnisverschiedenen Ehe (mixtae
religionis) zu erteilen (CIC 1124 f.), wobei
immer - ad cautelam - auch vom Ehehinder-
nis der Religionsverschiedenheit (disparita-
tis cultus) dispensiert wird. * Er ist auch be-

vollmächtig^ Dispens von den Eheverkündi-

gungen zu geben/ Voraussetzung für die

Erteilung der Erlaubnis durch den Leiter der

Mission ist, dass wenigstens ein Partner - bei
Mischehen der katholische Teil - im Gebiet
der Mission Wohnsitz hat und zur Sprach-

gruppe der Mission gehört. Über die Ertei-
lung dieser Dispens und/oder Erlaubnis ist
jeweils in den Ehedokumenten ein Vermerk
anzubringen. Wenn das Ehehindernis der

Religionsverschiedenheit (disparitatis cul-

tus) mit Sicherheit vorliegt, was dann zu-

trifft, wenn ein Partner nicht getauft ist,
muss die Dispens vom Bischöflichen Ordi-
nariat eingeholt werden. Das gilt auch für
die übrigen Ehehindernisse. ' Ebenfalls
kann die Dispens von der kirchlichen Trau-

ungsform, die bei gemischten Ehen möglich
ist, nur durch den Ortsordinarius erteilt wer-

den. Die Ehevorbereitung hat wie bei den

übrigen Ehen zu geschehen.
®

2.10 Die katechetische Unterweisung der

Kinder im ite/ig/onswrctoric/V untersteht
vielerorts organisatorisch, aber nicht inhalt-
lieh den Vorschriften des kantonalen Erzie-
hungsgesetzes oder anderer kantonaler Vor-
Schriften. Grundsätzlich behindern diese

Vorschriften nicht die gleichen Rechte und
Pflichten des Fremdsprachigenseelsorgers,
der Personalpfarrer oder Leiter einer «mis-
sio cum cura animarum» ist, wie die des

Ortspfarrers bei der Erteilung des Religions-
Unterrichtes.

Katechetische Unterweisung und Hin-
führung zu den Sakramenten gehören zu den

vitalen Elementen einer kirchlichen Gemein-
schaft und zu deren Aufbau. Diesem Aspekt
ist gebührend Rechnung zu tragen in allen
Überlegungen zur inhaltlichen und organi-
satorischen Gestaltung des schulischen und
des ausserschulischen Religionsunterrichts.
Ferner ist auf die Bedürfnisse und die Mög-
lichkeiten der einzelnen Missionen Rück-
sieht zu nehmen.

Wo der Religionsunterricht in den Schul-

plan integriert ist, besuchen ihn die fremd-
sprachigen Kinder in der Regel zusammen
mit ihren Schulkameraden. Das Seelsorge-

team, die Religionslehrerinnen und die

Fremdsprachigenseelsorger koordinieren die

Erteilung des Religionsunterrichtes und
sprechen Gestaltung und Inhalt miteinander
ab. Wo grössere sprachliche Schwierigkeiten
bestehen oder besondere Schulen (z. B. Inte-
grierungsklassen) geführt werden, ist der

Fremdsprachigenseelsorger für die Glau-
bensunterweisung der Kinder, deren Hin-
führung zur Erstbeicht und Erstkommunion
und für die Vorbereitung auf das Firmsakra-
ment besorgt.

Wo der Religionsunterricht nicht im
Schulplan obligatorisch integriert ist, über-
nimmt der Fremdsprachigenseelsorger nach

Möglichkeit in Absprache mit den Ortspfar-
reien den pfarreilichen Religionsunterricht
für die Kinder der Angehörigen seiner Mis-
sion im zugeteilten Seelsorgegebiet.

Der Fremdsprachigenseelsorger hilft, die

fremdsprachigen Eltern auf die Erstbeicht,
die Erstkommunion und die Firmung ihrer
Kinder - auch wenn diese den Religions-
Unterricht in der Pfarrei besuchen - vorzu-
bereiten.

Eine Absprache mit dem Ortspfarrer
durch den Fremdsprachigenseelsorger ist
insbesondere dann von Bedeutung, wenn die

Erstkommunion in der Mission nachgefeiert
wird. Diese Nachfeier respektiert die spezifi-
sehe Art und Bedeutung der Erstkommu-
nion, wie sie in einigen Herkunftsländern
begangen wird.

2.11 Ein besonderes Anliegen ist dem

Fremdsprachigenseelsorger die ArircMc/ie

Envac/iserterzMe?««#. Die Erwachsenen
sind heute mehr als früher auf regelmässige

Weiterbildung in ihrem Glaubenswissen und
Glaubensleben angewiesen. Sie müssen tie-
fere Einsicht gewinnen in die Kriterien und

Normen, die ihre Haltung und ihr Handeln
als Menschen und Christen in der Welt von

' Partikularrechtliche Verfügung der Schwei-

zer Bischofskonferenz vom 3. Juli 1986: «Beicht-
vollmacht beim Wohnsitzwechsel: Im Auftrag der
der Schweizer Bischofskonferenz angehörenden
Ortsordinarien gibt das Sekretariat der Bischofs-
konferenz den folgenden Beschluss bekannt: Die

von einem schweizerischen Ortsordinarius schrift-
lieh erteilte und nicht widerrufene Befugnis, stän-

dig Beichten entgegenzunehmen (ordentliche
Beichtvollmacht), gilt auch beim Wechsel des

Wohnsitzes im Gebiet der Schweizer Bischofskon-
ferenz, ohne dass sie jedesmal neu eingeholt wer-
den muss. Vorbehalten bleiben selbstverständlich
die Bestimmungen von can. 974 §§ 1-4.

Dieser Beschluss ist kein allgemeines Dekret
der Bischofskonferenz (vgl. can. 455 § 1), sondern
eine Bestimmung, die die Ortsordinarien überein-
stimmend erlassen. Davon betroffen sind nicht die

inkardinierten Priester, deren ordentliche Beicht-
vollmacht überall gilt (ausser nach Exkardination
oder Widerruf), sondern Priester, die diese Befug-
nis durch Bewilligung des für ihren Wohnsitz zu-

ständigen Ortsbischofs erhalten haben, also in er-
ster Linie Ordenspriester. Die Frage des Wohnsit-
zes der Ordenspriester ist in can. 103 geregelt, für
den Verlust der ordentlichen Beichtvollmacht in-
folge Verlustes des Wohnsitzes gilt can. 975. Can
973 schreibt vor, dass die ordentliche Beichtvoll-
macht schriftlich erteilt werden muss. Can. 974

handelt vom Widerruf der ordentlichen Beicht-
vollmacht.» SKZ Nr. 29-30/1986, S. 479.

* Apostolische Konstitution «Sacram Unctio-
nem infirmorum» Pauls VI. vom 30. November
1972. Editio typica 1972.

Die Feier der Krankensakramente. Die Kran-
kensalbung und die Ordnung der Krankenpastoral
in den katholischen Bistümern des deutschen

Sprachgebietes. Herausgegeben im Auftrag der
Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs

und der Schweiz und der Bischöfe von Bozen-
Brixen und von Luxemburg.

' Richtlinien der Schweizer Bischofskonfe-

renz zum Apostolischen Schreiben Papst Pauls

VI. «Matrimonia mixta»: SKZ Nr. 38/1970,
S. 542.

Handreichung der General- und Bischofsvika-
renkonferenz zur pfarramtlichen Vorbereitung
und Eintragung von Mischehen: SKZ Nr.

25/1971, S. 358, Nr. 4.
6 Erlass der Schweizer Bischofskonferenz:

SKZ Nr. 38/1971, S. 516 (Eheverkündigungen).
' Handreichung der General- und Bischofsvi-

karenkonferenz zur pfarramtlichen Vorbereitung
und Eintragung von Mischehen: SKZ Nr. 25/1971,
S. 358, Nr. 7.

8 Richtlinien der Schweizer Bischofskonfe-

renz zum Apostolischen Schreiben Papst Pauls

VI. «Matrimonia mixta»: SKZ Nr. 38/1970, S.

542.

Handreichung der General- und Bischofsvika-
renkonferenz zur pfarramtlichen Vorbereitung
und Eintragung von Mischehen: SKZ Nr.

25/1971, S. 358-359, Nr. 10-12.
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heute bestimmen sollen. Von besonderer

Dringlichkeit ist diese kirchliche Arbeit bei

Jugendlichen und Eltern.
Das Finden der eigenen Identität und da-

mit auch die Förderung der Integration ist

wesentliche Aufgabe der Arfra/z/Ic/zen Pzgezztf-

artzel? für die 2. und evtl. auch die 3. Genera-

tion durch die Fremdsprachigenseelsorger:
In diesem Bereich ist eine enge Zusammen-
arbeit von Pfarrei und Mission unumgäng-
lieh.

2.12 Der Fremdsprachigenseelsorger be-

müht sich, auch über seine Amtshandlungen
hinaus mit den Angehörigen der Mission,
besonders mit den Neuzugezogenen und den

Saisonniers, in see/sorg/Ic/zen PeralaA:! zu
kommen. Der Hausbesuch bei Familien, der
Besuch in den gemeinsamen Unterkünften
von Alleinstehenden usw. ist in der Seelsorge

der ausländischen Arbeitnehmer von gros-
ser Bedeutung.

In den grösseren Ortschaften der Mission
setzt der Fremdsprachigenseelsorger regel-
mässige Sprechstunden fest.

Der Fremdsprachigenseelsorger pflegt
auch den Kontakt mit den verschiedenen

nichtreligiösen Gruppierungen seiner Lands-
leute innerhalb seines Missionsgebietes.

2.13 FzzAc/zefdzrageH von grösserer Prag-

weite in seelsorglichen Belangen trifft der

Fremdsprachigenseelsorger nicht ohne vor-
heriges Einvernehmen mit dem National-
delegierten und dem zuständigen Bischof-
liehen Ordinariat bzw. Generalvikariat.

3. Organisatorische Wegleitungen
3.1 Der Leiter der Mission bemüht sich

um einen geordneten Aufbau der Mission
und ihrer Organe. In Verbindung mit den
Pfarreisekretariaten oder Gemeindekanz-
leien legt er eine Peracraa/ArartoIIzeA: an, die

womöglich alle Gläubigen, für die die Mis-
sion errichtet ist, umfasst.

3.2 Für die Plz/z/'zrag vera P/a/Telböc/zezvz

gelten für die Bistümer der Schweiz folgende
Regelungen. ®

Eintragungen ira 7az</Zzzzc/z

Der //au/?teinirag der Taufe erfolgt im-
mer im Taufbuch der Pfarrei, in der die
Taufe gespendet wird (CIC 877) bzw. in der
als Personalpfarrei errichteten Mission, so-
fern die Taufe in deren Kirche vorgenommen
wurde. Nur der Haupteintrag wird mit einer
Nummer versehen. Im Taufbuch des Haupt-
eintrages werden eingetragen: Firmung,
Ehe, Weihe, Gelübde (CIC 535 § 2). Tauf-
Zeugnisse dürfen nur aufgrund des Haupt-
eintrages ausgestellt werden.

Atebeneinträge der Taufe sind im Tauf-
buch der Wohnpfarrei des Getauften bzw.
dessen Eltern vorzunehmen, wenn die Taufe
in einer andern Pfarrei gespendet wurde, so-
wie gegebenenfalls im Taufbuch der Mission
(Missio cum cura animarum und Kapla-

neien). Nebeneinträge tragen keine Num-
mer. Firmung, Ehe, Weihe, Gelübde werden
hier nicht eingetragen. Nebeneinträge sind
mit der Randbemerkung zu versehen «der

Haupteintrag wurde vorgenommen im Tauf-
buch der Pfarrei... ». Taufzeugnisse dürfen
aufgrund eines Nebeneintrages nicht ausge-
stellt werden. Der Pfarrer der Taufpfarrei
(Territorial- oder Personalpfarrei) ist ver-

pflichtet, dem Pfarrer der Wohnortspfarrei
Meldung zu erstatten. Die Fremdsprachi-
genseelsorger sind verpflichtet, dem Pfarrer
des Taufortes Meldung zu erstatten.

Bei der Aw/rta/zraegü/IIg Getau/Ier in die

katholische Kirche erfolgt ein Eintrag aus-
schliesslich im Taufbuch der Wohnpfarrei.
Eingetragen werden das Datum der Taufe in
der nicht-römisch-katholischen Kirche so-
wie das Datum der Aufnahme in die katholi-
sehe Kirche. Weiter werden eingetragen:
Firmung, Ehe, Weihe, Gelübde. Taufscheine
werden aufgrund dieser Eintragung ausge-
stellt.

Pralragzrage/z Ira Plrrabt/c/z
Die Firmung wird im Firmbuch der Pfar-

rei oder der Mission eingetragen, in der die

Firmung gespendet wurde (CIC 895).

Der Pfarrer oder der Fremdsprachigen-
Seelsorger des Firmortes benachrichtigt den

Pfarrer oder den Fremdsprachigenseelsor-

ger des Taufortes, wo der Haupteintrag der
Taufe vorgenommen wurde, sowie den Pfar-
rer des Wohnortes des Gefirmten (CIC 896).

Pfzzlragzragezz Ira P/zebzzc/z

Die Eheschliessung wird im Ehebuch der

Pfarrei bzw. der Mission eingetragen, in wel-
eher die Ehe geschlossen wurde (CIC 1121

§ 1). Die Ehedokumente werden im Archiv
derselben Pfarrei bzw. Mission aufbewahrt.
Das Doppel der Dokumente bleibt bei dem

für die Trauerlaubnis zuständigen Pfarramt
bzw. Mission.

Der Pfarrer oder der Fremdsprachigen-
Seelsorger des Eheschliessungsortes meldet
die Trauung den Pfarrern bzw. den Fremd-
sprachigenseelsorgern, in deren Taufbuch
die Haupteinträge der Taufspendung vorge-
nommen wurden.

Bei Dispens von der kirchlichen Trau-
ungsform ist die Ehe auch dann, wenn sie

auswärts geschlossen wird, nicht am Trau-

ungsort, sondern bei der Mission bzw. -
wenn die Mission keine eigenen Pfarrbücher
führt - beim zuständigen Pfarramt des

Wohnortes des katholischen Partners einzu-

tragen. Hier werden auch die Ehedokumente
hinterlegt. Die Eintragung geschieht auf-
grund einer Traubestätigung des trauenden
nicht-katholischen Pfarrers oder eines zivi-
len Trauscheines. Die Meldung an den Tauf-
ort erfolgt ebenfalls durch die Mission bzw.
durch das Pfarramt des Wohnortes.

Pwlragzragezz der 7&i//e adoptierter
PIrzder /C/C §77 $ 3/
Ist ein Adoptivkind noch nicht getauft,

so werden im Taufbuch nur die Adoptiv-
eitern vermerkt. Unter einem Deckblatt wer-
den die leiblichen Eltern eingetragen.

Ist ein Adoptivkind in einer nicht-
römisch-katholischen Kirche getauft und in
die katholische Kirche aufgenommen wor-
den, werden die nicht-katholische Taufspen-
dung und die Aufnahme in die katholische
Kirche eingetragen. Die Adoptiveltern wer-
den vermerkt. Unter einem Deckblatt kön-
nen die leiblichen Eltern eingetragen wer-
den.

Wurde das Kind in der römisch-katho-
lischen Kirche vor seiner Adoption getauft,
meldet das Pfarramt der Pfarrei, in welcher
die Adoptiveltern wohnen, die Adoption
dem Pfarramt des Haupteintrages in ver-
traulicher Weise. Im Taufbuch wird als neuer
Familienname der Name der Adoptiveltern
eingetragen. Falls ein neuer Vorname für das

Adoptivkind gewählt wurde, wird dieser
ebenfalls eingetragen. Die Eintragung ge-
schieht durch das Einkleben eines Vorblat-
tes. Für die Ausstellung des Taufscheines
bleibt das Pfarramt des Haupteintrages zu-
ständig. Im Taufschein sind der neue Name
und die Adoptiveltern des Kindes anzuge-
ben. Die Namen der Taufpaten sind wegzu-
lassen.

3.3 Die Mission soll ihren eigenen See/-

swgeral oder ein Gremium ähnlichen Cha-
rakters haben, das dem Fremdsprachigen-
Seelsorger in der Planung der Seelsorge und
bei der Lösung der besonderen Probleme der
Mission zur Seite steht.

Im Seelsorgerat der Mission oder im ent-
sprechenden Gremium sollen auch Einhei-
mische zur regelmässigen Teilnahme an den
Zusammenkünften eingeladen werden, da-
mit der gegenseitige Kontakt gewährleistet
ist; diese nehmen mit beratender Stimme an
den Sitzungen des Seelsorgerates der Mis-
sion teil.

Der Fremdsprachigenseelsorger setze
sich dafür ein, dass qualifizierte Vertreter
der Fremdsprachigen auch in die Seelsorge-
räte der Pfarreien gewählt werden. Der Seel-

sorgerat der Mission arbeitet mit den Pfar-
reiräten /Pfarreigemeinderäten zusammen.

3.4 Der Leiter der Mission ist für die

rage/massige Pz/ozraallo/z seiner Gläubigen
über die Gottesdienste und das Leben in der
Mission besorgt. Er klärt mit seinem Seel-

sorgerat und in Kontakt mit den Ortspfar-

' Erlass der General- und Bischofsvikaren-
konferenz der Schweiz über die pfarrlichen Bü-
eher: SKZ Nr. 27-28/1986, S. 465 f.

"> Vgl. «Wegleitungen für die Gründung und
Führung von Seelsorgeräten der Missionen für
Fremdsprachige», 26. Januar 1987.
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rem, gegebenenfalls auch mit anderen Mis-
sionen, ab, welche Mittel der Information
für ihn möglich und geeignet sind.

3.5 Für alle Entscheidungen, die //«an-
z/e//e Kcmsegweflze« haben, setzt sich der

Fremdsprachigenseelsorger frühzeitig mit
den zuständigen Verwaltungsinstanzen in
Verbindung und wartet deren Entscheid ab.

3.6 Die Ä7rc/zeno/?/er gehen grundsätz-
lieh an die Mission. Sonderregelungen sind
mit den Ortspfarreien abzusprechen. Der
Fremdsprachigenseelsorger ist gehalten,
auch die von efer Dzdze.se zzn<7 von e/er

Schweizer ffec/zo/s^on/erenz angeordneten
ÄTzFc/zenop/er anzukündigen, aufzunehmen
und weiterzuleiten.

3.7 Über alle Gelder, die von der Mission
verwaltet werden, hat der Fremdsprachigen-
Seelsorger für eine klare Bwc/î/â/znmg und
/d/zr/z'c/ze /tevzsz'on besorgt zu sein. Er erstat-
tet mindestens einmal jährlich den Gläubi-
gen seiner Mission Derz'c/zf über die Einnah-
men und Ausgaben der Mission, im speziel-
len auch über die Beträge der Kirchenopfer,
die an die Mission gehen, und deren Verwen-

dung.
Die von der Schweizer Bischofskonferenz

ernannten Nationaldelegierten haben das

Recht, im Einverständnis mit dem Ortsordi-
narius, die Missionen ihrer Sprachgruppe zu
visitieren.

3.8 Der Leiter der Mission führt ein
7/zvezztor aller Gegenstände, die der Mission
gehören.

3.9 Die diözesanen Vorschriften über Te-

stament, Buchführung, Curriculum vitae,
Messstipendien usw. gelten auch für die

Fremdsprachigenseelsorger.

4. Soziale und fürsorgerische Aufgaben
4.1 Der Fremdsprachigenseelsorger ist in

erster Linie Seelsorger. Fürsorge und Sozial-
dienst sind aber in den Missionen für Fremd-
sprachige von besonderer Bedeutung für die

Seelsorge. Deshalb muss der Fremdsprachi-

genseelsorger den sozialen und fürsorgeri-
sehen Aufgaben seine volle Aufmerksamkeit
schenken. Freilich darf er sich von ihnen
nicht derart in Anspruch nehmen lassen,
dass er darob seinen seelsorglichen Auftrag
vernachlässigt. Er bediene sich, soweit mög-
lieh, der bereits bestehenden sozialen und
fürsorgerischen Stellen und Organisationen
kirchlichen und zivilen Charakters auf örtli-
eher und regionaler Ebene. Er ziehe auch
Laienkräfte aus seiner Mission für diese

Dienste bei.

4.2 Zu den sozialen und fürsorgerischen
Aufgaben der Mission gehört nicht nur die

Beratung der Fremdsprachigen in Rechts-,
Wohn- und Schulfragen, sondern auch der
Einsatz für die Schaffung von Kinderhorten
und Freizeiträumen, das Mitwirken bei der
Verbesserung der Familiensituation der Ein-
gewanderten, die Hilfe in der Pflege der

Kranken, die Durchführung von Sprachkur-
sen, die Hilfe in der Berufsberatung, in der
schulischen und beruflichen Weiterbildung,
die Schaffung von Sportmöglichkeiten usw.

Alles, was mithilft, die Fremdsprachigen
in unserem Land aus ihrer Isolierung zu be-

freien, ihnen würdige Lebensbedingungen
für sich und ihre Familien zu schaffen und
den Aufenthalt im fremden Land mensch-
licher zu gestalten, gehört mit zum Auftrag
des Evangeliums.

5. Personelle Belange
5.1 Der Fremdsprachigenseelsorger hat

Resz£fe«zfl/7z'c/zf (DPMC Nr. 39 § 4: Quod ad

onera attinet: b 1; vgl. CIC 533). Wenn er fe-
rienhalber oder aus anderen Gründen län-

gere Zeit ortsabwesend ist, muss er nicht nur
die Gläubigen seiner Mission, sondern auch
den Nationaldelegierten, den Dekan und die
Pfarrer der Pfarreien, in denen er Gottes-
dienst hält, sowie die verwaltungsmässig zu-
ständige Instanz rechtzeitig orientieren und
ihnen mitteilen, wie die Stellvertretung gere-
gelt ist.

5.2 Hinsichtlich der Denen gelten die Be-

Stimmungen des Anstellungsvertrags.
5.3 Der Fremdsprachigenseelsorger ist

Mifg/ierf cte De&anote seines Wohnsitzes.
Er hat an den Dekanatsversammlungen teil-
zunehmen (DPMC Nr. 42 und jeweilige De-
kanatsstatuten), pflegt aber auch ausserhalb
dieser Zusammenkünfte nicht nur amtli-
chen, sondern auch persönlichen Kontakt
mit dem einheimischen Klerus. Er ist ferner
verpflichtet, die eigenen Z«sßmme«/:im/fe
der Premßspracft/ge«see/swge/; ihre Tagun-

gen und Bildungskurse zu besuchen.

Der mitbrüderliche Kontakt mit den

Ortsgeistlichen und den andern Fremdspra-
chigenseelsorgern, die spirituelle Vertiefung
und theologische Weiterbildung sind eine

wichtige Voraussetzung für sein seelsorgli-
ches Wirken.

Der Fremdsprachigenseelsorger soll
auch mit dem Bischof bzw. dem zuständigen
General- oder Bischofsvikar und dem Natio-
naldelegierten in Verbindung stehen.

Kontakte wird der Fremdsprachigenseel-

sorger auch mit allen Stellen und Ämtern
aufbauen, die sich mit den ausländischen
Arbeitnehmern befassen.

Schliesslich pflegt er auch die Verbin-
dung mit dem Bischof, in dessen Diözese

er inkardiniert ist, bzw. mit seinen Ordens-
obern.

5.4 Um seinen Obliegenheiten nachkom-
men zu können, ist es unerlässlich, dass der

Fremdsprachigenseelsorger die Zzmrfasspra-
efte, die im Gebiet der Mission gesprochen
wird, erlernt und sich über die schweizeri-
sehen Verhältnisse orientiert.

Dieses D/reA/o/v'wm vvwrafe von (7er Pc-
siora/Äromw/ssion der S7G4Fan der S/Dung
vom 7. November 7997 gidge/îe/ssen imd an
der 275. ordendic/jen fbrsamm/nng vom
2.-4. März 7952 dnre/î die Schweizer ßi-
sc/zo/sfom/erenz genehmigt and in Kra/i ge-
seizi.

Berichte

Ethik im Berufsschulbereich

Unter dem Patronat der Katholischen
Kommission «Kirche im Tourismus» (KA-
KIT) - einer Stabskommission der Schweizer
Bischofskonferenz - und der Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für das Gastgewerbe

(EAG) fand vor kurzem eine Fachtagung
statt mit dem Thema «Lebenskunde und
Ethik an Berufsschulen und Gastgewerbe-

schulen». Organisiert wurde sie von der
Schweizerischen ökumenischen Arbeitsge-
meinschaft Berufsschulen (SOAB), an der

von römisch-katholischer Seite Bruno
Santini-Amgarten (Arbeitsstelle für Bil-
dungsfragen, Luzern) und Bruno Leugger
(Pastoralassistent, früher Gewerbeschul-
lehrer, Bern) mitarbeiten.

Die erstmals in dieser Form eigenständig
ausgeschriebene Fachtagung wurde von
rund 20 Teilnehmern aus 7 Kantonen be-

sucht. Folgende Themen fanden ihre interes-
sierten Zuhörer aus der praktischen Seel-

sorge:
1. Das neue Lebenskunde-Konzept des

Schweizerischen Hotelier-Vereins (SHV),
vorgetragen von Peter Helfer, Berufsbil-
dungsleiter SHV, und Rektor Peter Rieder,
SHV-Hotel Regina, Matten bei Interlaken.
Eine integrale Le/mer- tmc/ Sc/(ä/er-/Sc/!ü/e-
wme«m/tarfte# ist hier wesentlich, über-
tragbar und empfehlenswert. Die lebens-

praktische Dimension der «Ethik im Alltag»
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wird hier ein iag/icA eingepreßtes uuei ewzw-
üßeuofes Thema.

2. Ein Querschnitt über den aktuellen
Stand kirchlicher und schulinterner Lebens-
kundemodelle und Ethikkonzepte an Be-
rufsschulen und HTL der Schweiz gab
Bruno Leugger, Gründungsmitglied der
SOAB. Von Interesse ist dabei das Modell
der «médiateurs» des Kantons Waadt, das

auf die längsten praktischen Erfahrungen
zurückblicken darf (seit 1977). Die Aufga-
ben kirchlicher Vertrauenspersonen und
Lehrlingsseelsorgestellen sind dazu für die

Zukunft deutlich und genau auszuformulie-
ren.

3. Über die Ziele und Aufgabenstellung
der SOAB berichtete Pfarrer Lukas Schwyn
vom Amt für Arbeit und Wirtschaft der

Evangelisch-reformierten Kirche Bern-Jura.
Hier befindet sich auch eine ansehnliche Do-
kumentationsstelle zu diesen Themen im
Aufbau. Schade für das Fehlen einer ent-
sprechenden katholischen Partnerstelle.

Allgemein wurde die Tagung gut aufge-
nommen und der eingeschlagene Weg bestä-

tigt. Die verschiedenen schulischen und
kirchlichen «Einzelkämpfer» erhalten hier
einen kompetenten Ort des praktischen
Erfahrungsaustausches, wie der ethischen
Begründung und Durchdringung ihrer Ar-
beit.

«Sollen sich Pfarreisekretärinnen in
pfarreilichen Gruppen engagieren?» und
«Was, wie, wo und warum archivieren?»,
hiessen die Themen des diesjährigen Info-
Tages, zu welchem die diözesane Fortbil-
dung des Bistums Basel eingeladen hatte.
Den spannenden Referaten und Diskussio-
nen mit Tagungsleiter Adrian Ackermann im
Franziskushaus Dulliken folgten 140 Teil-
und Vollzeitangestellte - vorwiegend Frauen

- aus den deutschsprachigen Bistümern.

Das Archiv
Was im Programm nach trockener Mate-

rie roch, erwies sich vor Ort als spannend:
die Arbeit im Archiv. Dr. Markus Ries,
Archivar des bischöflichen Ordinariates,
wusste die Zuhörer und Zuhörerinnen der-

massen zu fesseln, dass sie ihm noch tage-
lang zugehört hätten. Das Archiv dient nach
seinen Worten der Pfarreiarbeit wie der
Geschichte und erweist sich als kulturelle
Fundgrube; unter anderem, weil zivile Regi-
ster (Geburts-, Ehe- und Totenbücher) erst
seit etwa 100 Jahren existieren. Von der Ab-

Angesichts einer teilweise weitgehenden
Aru/fure/Ze« Verarmung und G/e/'cAgü/h'gAeit
vieler Jugendlichen und angesichts der weit-
verbreiteten SucAtge/ßAren, ist ein solcher
berufsnaher Einsatzort in Zukunft von Ä7>-

cAe Berw/s'AiAiuug.spoA'Z/A: «ocA meA/-

BeacAtuug zu scAeuAren / (Unter anderem bis
hin zur alltäglich einfachen «Kultur gegen-
seitiger Bereicherung» in Beruf, Schule und
Freizeit.) Die Gelegenheit solcher Fach-

tagungen sollte daher wiederholt und ver-
tieft werden.

4. Ein entsprechend ganztägiger Anlass,
für einen erweiterten Ansprechkreis, wird
für 1993/94 Lausanne ins Auge gefasst. Bis-
her nicht angesprochene Interessenten sind
willkommen.

5. Fo/wepMeuze« uue? Au/gaben für die
Berufs- und Gastgewerbeseelsorge: Es ver-
steht sich eigentlich als selbstverständlich,
dass diese sich an ihrer regional am nächsten
liegenden Ausbildungsstelle als Vertrauens-

person bekannt machen, um sich - bei Eig-
nung - entsprechend einbinden zu lassen.

GmgeAeA/t dürfen und sollen auch die
kirchlichen Regionalstellen von Seiten der
Berufsschulen und -verbände nach solchen
Kontakt- und Vertrauenspersonen gefragt
und nach langfristigen Lösungen gesucht
werden. Brutto Leugger

läge ins Archiv gehört alles, was der Pfarrei
nützt - auch in 100 Jahren! -, was Bezug zur
Pfarrei aufweist und was einmalig ist (Hand-
Schriften).

Pfarreiliche Gruppen
Weder Patentrezepte noch Vorschriften

hatte Dr. Paul Zemp, Seelsorger und Ge-

meindeberater in Solothurn, zum Engage-
ment der Pfarreisekretärin in pfarreilichen
Gruppen anzubieten. Vielmehr liess er

Tagungs-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen
mit eigenen Erfahrungen zu Wort kommen,
deren Spektrum von der Überlastung über
das Bedürfnis, Mitvorbereitetes auch in der

Ausführung mitzuerleben, bis zur völligen
Trennung von Beruf und Privatleben reichte.

Der Sekretärin als Unterstützung und
Anlaufstelle der Pfarreileitung (Pfarrer oder
Team) gestand er zu, den Gruppen und Ver-
einen nicht unbeschränkt als Dienstlei-
stungsstelle zur Verfügung stehen zu müssen
und vor allem nicht in den Vorständen mit-
zuwirken. Zemp wies auf die Gefahr hin,
dass «der verlängerte Arm des Pfarrers» der

selbständigen Entwicklung freiwilliger und
ehrenamtlicher Arbeit durch ständige Prä-

senz hinderlich sein könne. Er zeigte auch

Verständnis für persönliche Abgrenzung von
Arbeit und Privatleben, selbst wenn Pfarrei-
arbeit nicht «irgendein Job» sei. Die Teil-
nähme am Pfarreileben drückt jedoch Inter-
esse und Sinn für Gemeinsamkeit aus. Kon-
kret meinte er : «Die Sekretärin soll nicht im-
mer an den Gottesdiensten teilnehmen, aber

immer wieder !» Gu/tfo Lauper

Amtlicher Teil

Alle Bistümer

Presse-Communiqué der
218. Ordentlichen Versammlung
der Schweizer Bischofskonferenz
vom 30. November bis 2. Dezember 1992

in St. Antoni (FR)
Die Schweizer Bischofskonferenz (SBK)

tagte vom 30. November bis 2. Dezember
1992 im Bildungszentrum St. Antoni (FR).
Bei vollzähliger Anwesenheit der Bischöfe
konnten mehrere Geschäfte erledigt werden,
die termingebunden jeweils an der Winter-
Versammlung der SBK zur Behandlung
kommen.

Thematisch standen das Erscheinen des

neuen Katechismus der katholischen Kirche
sowie die Auswertung der derzeitigen Situa-
tion der Ökumene und des interreligiösen
Dialogs im Mittelpunkt.

Die SBK empfing als Gäste die Präsiden-
tin des Schweizerischen Katholischen Frau-
enbundes (SKF), Rösy Blöchliger, die Präsi-
dentin der Frauen- und Müttergemeinschaf-
ten der deutschsprachigen Schweiz (FMG),
Marlies Müller, und den Leiter des Justinus-
Werkes in Freiburg, P. Bruno Fürer SMB.

Ausserdem stattete der Apostolische
Nuntius in Bern, Erzbischof Edoardo Ro-

vida, zusammen mit dem Sekretär der Nun-
tiatur, Mgr. Luciano Suriani, der SBK einen
Besuch ab.

Begegnung zzz/Y efeu Präsiden/innen
êtes SA"F une? e/er FMG
Die beiden Präsidentinnen des Schweize-

rischen Katholischen Frauenbundes (SKB),
Rösy Blöchliger, und der Frauen- und Müt-
tergemeinschaften der deutschsprachigen
Schweiz (FMG), Marlies Müller, statteten
der SBK einen Besuch ab. Die Schweizer Bi-
schöfe nahmen davon Kenntnis, dass die bei-
den Verbände fusionieren.

Wie die Präsidentinnen darstellten, ge-
hen die beiden Verbände von der gleichen

«Nicht immer - aber immer wieder!»
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Idee aus und verfolgen die gleichen Ziele.
Die geschichtlich bedingten Unterschiede
sind heute nicht mehr gerechtfertigt. Die bis

anhin eigenständigen Frauenverbände wol-
len nicht mehr länger getrennt arbeiten. Des-

halb ist ein Zusammenschluss unter dem Na-
men des Dachverbandes «Schweizerischer
Katholischer Frauenbund» (SKF) für Ja-

nuar 1994 vorgesehen. Vom SKF sollen die

Strukturen übernommen werden; die FMG
bringen die Verwurzelung in den Pfarreien
und das Bildungshaus «Matt» in Schwar-

zenberg (LU) mit seinen Möglichkeiten für
Bildung und Gemeinschaft ein.

Die Schweizer Bischöfe drückten den bei-
den Präsidentinnen ihre Hochschätzung
und Anerkennung für die grosse Arbeit aus,
die durch die Frauenvereine in der Schweiz

geleistet wird. Sie sind sich bewusst, dass die

Frauen in der Kirche einen wesentlichen und
vielfältigen Auftrag erfüllen. Deshalb legen
die Bischöfe Wert auf die weitere Verbun-
denheit des Verbandes mit der Kirche.

Ößizmezte m/jz/ ßße/reßg/öser D/a/og
Eine Begegnung vom vergangenen Okto-

ber zwischen dem Ressort-Inhaber für Öku-

mene, Mgr. Joseph Candolfi, Weihbischof
von Basel, einerseits und der Ökumene-
Kommission der SBK und den katholischen
Mitgliedern der verschiedenen Gesprächs-
kommissionen andererseits war Anlass für
eine ausführliche Berichterstattung über die

derzeitige Lage der Ökumene in der Schweiz.

Die Bischöfe sind beeindruckt über die

grosse Arbeit, die in den letzten Jahren von
den einzelnen Kommissionen geleistet
wurde, und haben ihre volle Anerkennung
darüber zum Ausdruck gebracht.

Folgende Kommissionen waren an dieser

Begegnung vertreten :

- Ökumene-Kommission;

- Arbeitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen in der Schweiz (AGCK);

- Evangelisch /Römisch -katholische Ge-

sprächskommission (ERGK);
- Christkatholisch/Römisch-katholische

Gesprächskommission (CRGK);
- Orthodox / Römisch - katholische Ge-

sprächskommission (ORGK);
- Jüdisch / Römisch - katholische Ge-

sprächskommission (JRGK);
- Arbeitsgruppe «Neue religiöse Bewe-

gungen in der Schweiz».
Diese Begegnung ist nun für die SBK An-

lass, den Stand der Ökumene und des inter-
religiösen Dialogs zu analysieren, Prioritä-
ten zu setzen und Projekte für die künftige
Arbeit zu erstellen.

Erster Austetzsrß
wßer cfert «euezz Katecß/smws
Die Schweizer Bischöfe hielten einen er-

sten Austausch über den neuen Katechismus

der katholischen Kirche. Sie stellten fest,
dass seine Veröffentlichung auf ein breites
Echo gestossen ist. Sie schätzen es, dass viele
sich im Anschluss an die Pressekonferenz

vom 16. November in Lausanne positiv mit
dem Werk auseinandergesetzt haben. Sie be-

dauern jedoch, dass auch unsachliche Kritik
verbreitet worden ist.

Sobald die italienische und die deutsche
Übersetzung vorliegen, wird die SBK zusam-
men mit ihrer Katechetischen Kommission
die weiteren Schritte für eine Verbreitung
und Auswertung des Katechismus in der

Schweiz überlegen.

Eegeg/2H/2g mit zfen Ero/essoren
z/er r/teo/og/sc/te« Eößwßä/ /« Erez'ßzzrg

Am zweiten Sitzungstag fand in positiver
Atmosphäre die jährliche Begegnung zwi-
sehen einer Delegation der SBK und Profes-

soren der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Freiburg statt. Zur Diskussion stand

vor allem die Darstellung des Katechismus
der katholischen Kirche. Unter den verschie-
denen Informationen fand die Vorstellung
des neuen «Istituto Accademico di Teolo-

gia» in Lugano durch Mgr. Eugenio Corecco
besondere Beachtung.

Atetze Stoizztezz

z/er Eßeo/og/seße« Eozzzzzzz'ss'zözz

Die Bischöfe haben die Vorlage für neue
Statuten der Theologischen Kommission der
SBK überprüft und genehmigt. Damit ist der

Weg frei für eine Restrukturierung dieser

Stabskommission, die ein Beratungsorgan
der SBK in theologischen Fragen ist.

«/zzs/z'/zzz e/ Pax»
Die SBK hat das Jahresprogramm 1993

der Schweizerischen Nationalkommission
«Iustitia et Pax» (I + P) entgegengenommen.
Es setzt die Hauptakzente auf Fragen, die im
Zusammenhang mit der Integration der
Schweiz in Europa und der Arbeitslosigkeit
stehen. Im weiteren wird sich I + P mit Fra-

gen der Gesundheitspolitik, der Migration,
der Friedens- und Sicherheitspolitik befas-

sen. Die Mehrheit dieser Themen soll zu-

sammen mit dem Sozialethischen Institut
des Schweizerischen Evangelischen Kirchen-
bundes bearbeitet werden.

Die Bischöfe bekunden den Mitgliedern
von I + P ihre Anerkennung für die bedeu-
tende Arbeit zu aktuellen Fragen unserer Ge-

Seilschaft.
Als neues Mitglied wählten sie in diese

Kommission Dr. A/z'c/zzze/zz Co/ßAs, Basel.

Sy/zzpzwz'zzzzz z/es CCEE
Der Rat der Europäischen Bischofskon-

ferenzen (CCEE) wird vom 7.-12. September
1993 in Prag ein erweitertes Symposium zum
Thema «Das Evangelium leben in Frei-

heit und Solidarität» abhalten. Die SBK
wird dabei vertreten sein durch: Kardinal
Henri Schwery, Bischof von Sitten; ihren
Präsidenten, Dr. Pierre Mamie (ex officio),
Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg;
ihren Vize-Präsidenten, Dr. Otmar Mäder,
Bischof von St. Gallen; und ihren Sekretär,
Dr. Roland-Bernhard Trauffer OP.

Als Vertreter der Priester wählten die Bi-
schöfe aufgrund des Vorschlags der Kom-
mission Bischöfe-Priester Pfarrer Eer«ßürz/
Scß/ßß, Aesch.

Seitens der Laien, vorgeschlagen durch
die verschiedenen Laienräte, wurden be-
zeichnet: aus der italienischsprachigen
Schweiz Crà/z'zzzz Kozzzzz/z, Bellinzona, aus
der deutschsprachigen Schweiz A/ßer/ 7zz-

z/erßz'teßj, Zürich, und aus der französisch-
sprachigen Schweiz Mzzrterme Aßzzonte,
Lausanne.

Die Ordensoberen/-innen-Vereinigungen
werden in Absprache mit der Europäischen
Organisation für Ordensleute ihre Vertre-
tungen direkt bestimmen.

Ezs'/mizs'we/'ß ßz z/er Scßwe/z
Die Bischöfe empfingen den Leiter des

Foyer St-Justin in Freiburg, P. Bruno Fürer
SMB, zu einer Aussprache. Dieser infor-
mierte über die Aktivitäten des Justinuswer-
kes in der Schweiz, welches Niederlassungen
in Freiburg, Genf und Zürich hat. Der Verein
Justinuswerk leistet besonders durch Verlei-
hung von Stipendien an Studenten aus der

Dritten Welt und durch seine Studenten-
heime eine wertvolle Arbeit.

Eo/teßte/zeAwp/eßßznge«
Die SBK hat den Rechenschaftsbericht

1992 des Schweizerischen Heiligland-Vereins
überprüft und entgegengenommen. Sie hat
ebenfalls ihren Aufruf zur Karwochenkol-
lekte 1993 zugunsten der Christen im Heili-
gen Land verabschiedet.

Die Bischöfe haben auch den Vorschlag
für das Epiphanieopfer 1993 genehmigt und
die Unterstützung der drei Pfarreien Ro-
thenthurm (SZ), St-Brais (JU) und St-

François in Genf gutgeheissen.
Die Schweizer Bischöfe empfehlen diese

Kollekten den Schweizer Katholiken und
Katholikinnen.

Erne«nzz«gen
Vom 7.-11. August 1993 findet in Denver

das IV. Internationale Forum der Jugend -
vor dem Weltjugendtag, an dem auch Papst
Johannes Paul II. teilnehmen wird - statt.
Die Schweizer Bischöfe haben einen Dele-

gierten aus der italienischsprachigen
Schweiz, Eez/er/co Eogß'a, Lugano, und eine

Delegierte aus der deutschsprachigen
Schweiz, /rae/z/a Sterz/fer, Goldingen, für die
Teilnahme in Denver gewählt.
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Als Präsidentin des Schweizerischen Ka-
tholischen Missionsrates (SKM) bestätigten
die Bischöfe Gret LMStewöerge/; Villars-sur-
Glâne, und als Mitglied P. üwge« fkïrt/t
CSSR, Luzern, für eine weitere Amtspe-
riode. In ihre Medienkommission wählten
sie neu Möritm/te C/tràfen-C/tri.Ve«, Horw,
und _Domz>zzçzze 5c/ze«fez; Freiburg.

Das Recht, anders zu sein
Im allgemeinen fühlen wir uns besser

unter unseresgleichen, unter denen, die die-
selbe Sprache, dieselbe Kultur, denselben
Glauben haben. Es verunsichert, unter Men-
sehen zu sein, deren Lebensgewohnheiten
man nicht versteht. Die Geschichte zeigt,
dass die Gesellschaft nur schwer den Ande-
ren so akzeptiert, wie er ist. Ebenso bemüht
sich der Andere oft, möglichst wenig von sei-

nem Anderssein zu zeigen, um so angenom-
men zu werden.

Die Bibel nimmt die schwache Situation
des Fremden ernst. Dieser hat Anrecht auf
denselben Schutz wie die schwächsten Glie-
der des Volkes, wie der Prophet Jeremia
ermahnt: «Bedrückt keinen Fremdling,
keine Waise und Witwe, übt keine Gewalt»
(Jer 22,3). In dieser Situation der Schwäche
leben heute unter uns Fremdarbeiter und
Asylsuchende. Unsere ausgewanderten
Landsleute erleben sie ebenfalls.

Die Verschiedenartigkeiten, die wir unter
den Menschen feststellen können, gibt es je-
doch nicht nur bei Ausländern. Sie bestehen
zwischen den beiden Geschlechtern, zwi-
sehen Männern und Frauen. Wir finden sie

zwischen Kulturen, Religionen und Volks-

gruppen, die unter der Verwaltung desselben
Staates leben. Unser Land ist diesbezüglich
keine Ausnahme. In Amerika vermischen
sich die Kulturen der Eingeborenen mit de-

nen der Einwanderer. In Afrika umfassen die

heutigen Staaten mehrere Stämme. In Indien
sind die Kulturen sehr verschiedenartig und
reichhaltig. In Europa sehen wir zudem,
dass äusserst heftige Kriege ausbrechen kön-
nen, wenn das Zusammenleben verschiede-

ner Kulturen im selben Staat verweigert
wird.

Das Thema der Aktion der Kirchen zum
Menschenrechtstag «das Anrecht auf Ver-
schiedensein» ruft es uns in Erinnerung: In
zahlreichen Ländern sind diese Verschieden-
heiten allzu oft Anlass für Unterdrückun-
gen, Kriege, Folterungen und Misshandlun-
gen. Nur weil eine Person eine Frau, ein Aus-
länder oder ein Eingeborener ist und nicht
den Glauben der Mehrheit teilt, wird sie und
Ihresgleichen unterdrückt und werden ihre
elementarsten Rechte verhöhnt.

Als Christen wissen wir aber, dass Chri-
stus sich jedem Menschen zugewandt hat
und dass alle Völker zum Mahl des Flerrn ge-
laden sind. An Pfingsten hat jeder Petrus in
seiner Muttersprache verstanden; es war
nicht die Sprache des Petrus, die von allen
verstanden wurde. Und wie Petrus es sah, ist
nichts und niemand an sich unrein (Apg
11,7-10). Wir wissen, dass alle Menschen
ohne Unterschied, jeder für sich, vom Flerrn
geliebt sind. Im Antlitz des Andern, sogar in
seinem Anderssein, schauen wir das Bild
Gottes. Daher empfehlen wir Ihnen drin-
gend die Petitionen und liturgischen Ange-
bote.

Der Präsident des Vorstandes
des Schweizerischen

Evangelischen Kirchenbundes
F/ez'/zn'c/z Rws/er/zofe

Der Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz
+ Pz'ezreMzwzz'e

Der Bischof der Christkatholischen
Kirche der Schweiz

+ /T<ms Gerny

Bistum Chur

Die letzthin geäusserten Einwände
aus dem Kreis der Domherren gegen
die Ernennung von Wolfgang Haas
zum Bischofskoadjutor sind völlig
unbegründet

des B/sc/to/frc/ten 0///z/atoe,x
C/twr
Vor einigen Tagen behaupteten einige

Churer Domherren, dass die Stellungnahme
des Churer Offizialates bezüglich der Emen-

nung von Msgr. Wolfgang Haas als Bi-
schofskoadjutor von Chur «nicht ganz rieh-
tig» sei: In der Umfrage des Nuntius bei den

Domherren sei damals nur von einem Weih-
bischof die Rede gewesen (vgl. Kipa-
Meldung vom 27.11.1992, S. 17). Dieser Ein-
wand entspricht nicht den Tatsachen und
muss der Wahrheit und dem Frieden im Bis-

tum Chur zuliebe widerlegt werden.
1. Gemäss geltendem Kirchenrecht kann

ein Diözesanbischof, wenn die pastoralen
Erfordernisse einer Diözese es anraten, beim
Heiligen Stuhl um einen Weihbischof ersu-
chen. Zu diesem Zweck muss er Rom eine Li-
ste von wenigstens drei für dieses Amt beson-
ders geeigneten Priestern vorlegen. Der Diö-
zesanbischof kann selber diese Liste zusam-
menstellen. Um eine solche Liste vorzuberei-
ten, fand es Bischof Johannes Vonderach als

angebracht, eine Umfrage unter den Prie-

stern und anderen Gläubigen durchzufüh-
ren. Im Frühjahr 1987 befragte er deshalb

rund 180 Personen, darunter auch die Dom-
herren, im Hinblick auf die Ernennung eines

Weihbischofs.
2. Das Kirchenrecht kennt jedoch eine

weitere Bestimmung: Nach dem Gesuch ei-

nes Diözesanbischofs um einen Weihbischof
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kann der Heilige Stuhl von Amtes wegen
einen Bischofskoadjutor (d.h. mit Nachfol-
gerecht) ernennen, sollte ihm dies zweck-

massiger erscheinen. Nur für die Ernennung
von Diözesanbischöfen und Bischofskoad-
jutoren ist vorgeschrieben, dass der Aposto-
lische Nuntius seinerseits einzeln und ge-
heim eine Umfrage durchführt über die Eig-

nung von konkreten Kandidaten für das Bi-
schofsamt. Bei dieser Umfrage müssen auch

einige Mitglieder des Domkapitels angehört
werden. Anfangs September 1987 führte der

Nuntius eine solche Umfrage durch. Aus den

bisher dargelegten Bestimmungen ist ein-

sichtig, dass die befragten Domherren den

Unterschied zwischen den beiden Umfragen
durchaus merken konnten: Die zweite Um-
frage des Nuntius hatte ein anderes Ziel als

die erste von Bischof Vonderach. Der Apo-
stolische Nuntius fragte generell nach der

Eignung von konkreten Priestern für das Bi-
schofsamt. Es ging nicht mehr um die Nen-

nung von möglichen Weihbischofskandida-
ten.

3. Falls dies immer noch nicht klar genug
sein sollte, sei hier noch eine weitere Angabe
gemacht. Der Nuntius sandte an alle Befrag-
ten einen ausführlichen Fragebogen mit 12

Punkten. Die abschliessende Frage lautete:
«Gesamturteil über die Persönlichkeit des

Kandidaten und seine Eignung zum Bi-
schofsamt: Geben Sie bitte im Fall einer be-

jahenden Antwort an, ob der Kandidat eher

geeignet ist für die Aufgabe eines Diözesan-
bischofs oder eines Weihbischofs, ebenso für
welche Art von Bistum er am ehesten geeig-

net erscheint (städtische, industrielle, ländli-
che Verhältnisse; für ein grosses, ein mittle-
res, ein kleines Bistum)». Niemand kann
hier wirklich noch behaupten und dem Nun-
tius vorwerfen, dass er lediglich eine Um-
frage bezüglich eines Weihbischofs durchge-
führt hätte.

Es ist nun einmal mehr klar und unwider-
legbar, dass bei der Ernennung von Msgr.
Wolfgang Haas als Bischofskoadjutor des

Bistums Chur alle innerkirchlichen und so-

genannten völkerrechtlichen Bestimmungen
genau und sorgfältig eingehalten wurden.

Chur, den 4. Dezember 1992

Dr. 7o.se/;/t M Bonnewn/«
Bischöflicher Offizial

Verstorbene

P. Esso Gustav Hürzeler OSB,
Mariastein

Gustav Hürzeler wurde am 24. Februar 1909 in
Gretzenbach, im solothurnischen Niederamt, wo
sein Vater Lehrer war, geboren. Nach dem Besuch
der Primär- und Bezirksschule trat er ins Kolle-
gium Karl Borromäus in Altdorf ein. Hier lernte er
die Benediktiner von Mariastein als seine Lehrer
und Erzieher kennen, die damals noch im Exil am
Bodensee, im St.-Gallus-Stift in Bregenz, ihre Nie-
derlassung hatten. Nach der Matura im Sommer
1930 trat er bei ihnen ins Noviziat ein. Nach dem

Probejahr legte er am 30. September 1931 die zeit-
liehe Profess ab, und drei Jahre später verband er
sich in der feierlichen Profess für immer Gott und
seinem Heimatkloster.

Seine theologischen Studien absolvierte er an
der eigenen Hausfakultät in Bregenz. Am Kar-
samstag 1935 empfing er in Feldkirch durch den
Benediktiner von Einsiedeln, den ehemaligen Erz-
bischof von Bukarest Raymund Netzhammer, die
Priesterweihe. Am ersten Mai-Sonntag konnte er
in der Basilika von Mariastein sein Primizopfer
feiern.

Die ersten Dienste als Priester leistete er als

Hilfskaplan in Wolfurt, einer Nachbarpfarrei von
Bregenz. Abt Augustinus Borer bestimmte ihn
dann aber bald zum Studium der Naturwissen-
Schäften an der Universität Freiburg i.Ü., das er
1939 mit dem Lizenziat abschloss. Im gleichen
Herbst trat er als Lehrer für Mathematik, Physik
und Chemie ins Kollegium Karl Borromäus ein.
Während 39 Jahren war er in den oberen Klassen
des Gymnasiums tätig. 1945 wurde er Präfekt des

oberen Internats, wo er bis 1968 den älteren Schü-
lern ein strenger, aber gerechter Erzieher war.

P. Esso hatte ein Arbeitspensum zu erledigen,
das ihm heute wohl keiner mehr nachmachen
würde. Seine gute Gesundheit erlaubte es ihm
aber, daneben noch das Studententheater als Re-

gisseur zu leiten. Auch der Studentenverbindung
Rusana stand er noch manche Jahre als Fautor zur
Seite. Daneben versah er gern den Priesterdienst in
den Pfarreien des Urnerlandes, im heimatlichen
Niederamt und im Schwarzbubenland.

Mit den andern Mitbrüdern verliess P. Esso
1981 das Kollegium in Altdorf, das dem exulierten
Konvent während 75 Jahren eine Heimat geboten
hatte, und kam nach Mariastein zurück. Hier
setzte er sich noch nach Möglichkeit in der Wall-
fahrtsseelsorge und in Aushilfen ein, bis sein

Gehör und seine Augen allmählich den Dienst

versagten und er immer mehr ans Zimmer gebun-
den war.

Am Mitwoch in der Karwoche erlitt er zur
Abendzeit einen Schwächeanfall. Eine Stunde
später gab er seine Seele vertrauensvoll in die
Hand Gottes zurück. Abt Mawn'ü'us Funs/

Neue Bücher

Katholische Barockpredigt

Urs Herzog, Geistliche Wohlredenheit. Die
katholische Barockpredigt, Verlag C. H. Beck,
München 1991, 523 Seiten.

Noch nie ist das Thema «Katholische Barock-

predigt» in der Literaturgeschichte so umfassend
behandelt worden, wie der Zürcher Professor Urs
Herzog (Ältere und mittlere deutsche Literatur) es

hier tut. Der Verfasser hat das Thema einge-
schränkt auf die katholische Barockpredigt, weil
gerade sie mit wenigen Ausnahmen (Abraham a

Sancta Clara) von der Literaturgeschichte zu Un-
recht vernachlässigt wurde. Diese späte Einfüh-
rung in die Literaturgeschichte begründet der Au-
tor überzeugend. Ab und zu führt Herzog auch
besonders illustrative Beispiele von protestanti-
sehen Zürcher Stadtkanzeln an.

Das Werk von Urs Herzog beleuchtet die Ba-

rockpredigt von verschiedenen Standpunkten aus :

literarisch, rhetorisch, theologisch und kulturge-
schichtlich. Sogar dem Predigtschlaf ist ein eige-

nes kleines, aber um so amüsanteres Kapitelchen
gewidmet. Der Autor hat ein immenses Material
von Predigtbüchern durchackert und kann aus der
Fülle des Materials viele typische Exempel vorzei-

gen. Das bewirkt, dass die thematisch ernste und
wissenschaftlich sorgfältige Arbeit in vielen Par-

tien zur Schmunzellektüre wird.
Sehr reich ist der Beitrag dieser Arbeit zur Kul-

turgeschichte. Die Barockpredigt hat in den zwei

Jahrhunderten vor der Revolution auch ihre Ent-
wicklung. Man spürt, wie eine starke Epoche aus-
läuft und zusehends an Impuls verliert. In das

heilige Spiel der Barockpredigt schleicht der Geist
nüchterner Dialektik und Aufklärung ein. Die

Predigt verliert ihren spielerischen Reiz, der nur in
der barocken Kulturlandschaft mit ihren grossen
Festen und Feiern und einer impulsiven Glau-
bensäusserung gedeihen konnte. So ist dieses solid
dokumentierte Werk ein gewichtiger Beitrag zur
katholischen Kulturgeschichte in der Neuzeit.

Leo Ftt/m

Kirchengoldschmiede

• Restaurationen

Neuanfertigungen
Feuervergoldungen

M. LUDOLINI + B. FERIGUTTI. ZÜRCHERSTR. 35, 9500 WIL, TEL. 073/22 37
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Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten
Sie gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON (LU)
Kaspar-Kopp-Strasse 81 041-364400

/Vkk*lAoeta (>e •

Ab sofort lieferbar
rote, weisse und bernsteinfarbene

Glasopferlichte
Die Gläubigen füllen selber nach.

Minimale Investition -
Maximaler Umweltschutz

Verlangen Sie Muster und Offerte!

HERZOG AG
KERZEN FABRIK SURSEE
6210 Sursee Telefon 045 - 2110 38

Ehemaliger Pfarrer (in Sachsein), jetzt im Ruhestand, sucht frohmütige
Person rüstigen Alters, evtl. Witwe, welche ihm als

Haushälterin
den Lebensabend erleichtern hilft.
Dr. Alphons Reichlin, 6430 Schwyz, Schlagstrasse 27,
Telefon 043-21 20 80.

Womöglich nicht vor 18.00 Uhr anrufen, sonst brieflich

radio Vatikan
tgl. 7.30 Uhr Lateinische Messe

16.00 Uhr Nachrichten (deutsch)
20.40 Uhr Lateinischer Rosenkranz

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und-Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-752432

Galluspfarrei Oberuzwil, Kanton St. Gallen

Wir suchen für unsere Pfarrei eine/n

Pastoralassistenten/-in

Sind Sie

- eine starke, teamfähige Persönlichkeit
- bereit zur Zusammenarbeit mit unserem Pfarrei-

Seelsorger und verschiedenen Organisationen

haben Sie Freude

- am Kontakt mit Jugendlichen im Religionsunter-
rieht und in der Vereinsarbeit

- an der Mitarbeit in Verkündigung und Liturgie
- an der Übernahme von Verantwortung

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, so nehmen Sie
bitte zur weiteren Abklärung mit Herrn F. Weder,
Pfarrer, Telefon 073-51 55 74, oder mit Herrn F.

Odoni, Kirchenverwaltungspräsident, Telefon 073-
51 69 88, Kontakt auf. Wir freuen uns auf ein Ge-
spräch Ihrerseits.

Kirchenverwaltung
9242 Oberuzwil

Katholische Kirchgemeinde
Bürglen/Uri

Wir suchen einen

Pfarrer

Das Bild vom einst ländlichen Dorf hat sich gewandelt.
Bürglen ist zu einer gut durchmischten Gemeinde ange-
wachsen. Von den 3700 Einwohnern sind 3500 Katholi-
ken.
Der Pfarrhelfer hat eine Pfarrstelle angetreten; unser Pfar-
rer verlässtuns Ende Jahr. Die Zeit für einen Neubeginn ist
da. Unser neuer Pfarrer sollte eine aufgeschlossene, initia-
tive und teamfähige Persönlichkeit sein, die ein aktives
Pfarreileben fördert und unterstützt. Neben einem vielfäl-
tigen Arbeitsbereich ist auch das Seelsorgeteam neu auf-
zubauen.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an den Kii
chenratspräsidenten Paul Arnold, obere Feldgasse E

6463 Bürglen, Telefon P 044-2 3008, G 044-4 23 62
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Als Spezialist widme ich mich der dankbaren Aufgabe, in

Kirchen und Pfarreiheimen
Lautsprecher- und Mikrophon-Anlagen

auch für Schwerhörige mittels Induktion ausgebaut,
einzurichten. Eine solche Installation erfordert vom Fachmann
äusserst individuellen Aufbau von hochqualifizierten Elementen.
Durch die neue Hi-Fi-Technik stehen Ihnen geeignete Geräte zur

Verfügung, die höchste Ansprüche an eine
perfekte, saubere und naturgetreue Wiedergabe

von Sprache und Musik
erfüllen. Ich verfüge über beste Empfehlungen. Verlangen Sie
bitte eine Referenzliste oder eine unverbindliche Beratung.

A. BIESE
Obere Dattenbergstrasse 9, 6005 Luzern, Telefon 041 -41 72 72

- Individuelle Neubauten und
Rekonstruktionen

- Restaurationen, Revisionen
und Servicearbeiten

Telefon
Geschäft 081-2251 70
Fax 081-23 37 82

Richard Freytag
CH-7012 FELSBERG /Grb.

FELSBERG AG

Wir sind ein Dreierteam. Wir beabsichtigen, Menschen in Stress-
und Krisensituationen, Menschen, die Stille suchen, für eine be-

grenzte Zeit aufzunehmen, um ihnen Geborgenheit, Besinnung
und Erholung zu ermöglichen.

Dazu suchen wir ein

geeignetes Haus
für Miete oder Kauf

Grösse: 10-12 Zimmer

Region: BS, BL, AG, LU, SO, JU, BE (Nordwestschweiz)

Bezug möglich ab Juli 1993

Der Ort muss für die Gäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln
anreisen, günstig erreichbar sein.

Offerte an Chiffre 1663, Schweizerische Kirchenzeitung, Post-
fach 4141, 6002 Luzern

Bühlmann, Walbert

Zivilcourage in der Kirche
Styria, Fr. 25.10

Nicht austreten, sondern auftreten in der Kirche, das ist das Leit-
motiv des Autors. Das vorliegende Buch sucht vor allem für jene
Konflikte Lösungen anzubieten, die zwischen «Kirche oben» und
«Kirche unten» entstehen und in weiten Kreisen Unbehagen aus-
lösen.

Die ersehnte «neue Kirche» wird ein Minimum an Strukturen kennen
und ein Maximum an Leben an der Basis, ein Minimum an Kirchen-
recht und ein Maximum an Evangelium. Ein Wegweiser und Rat-
geber für verunsicherte Christen an der Schwelle zum 3. Jahr-
tausend.

Raeber Bücher AG,
23 53 63

Frankenstrasse 9, 6002 Luzern, Telefon 041-

HAW AG

/ ALi
Buzibachstr. 12:

CH-6023 Rothenburg

Tel. 041-53 84 22

Fax 041-53 98 33
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Das sinnvolle Geschenk
Josef Bieger-Hänggi
Himmel, Hirsch und
toter Hase
(Gedanken zum neuen Tag), 96 S.

Preis Fr. 14.80
In Ihrer Buchhandlung oder beim
Kanisius-Verlag, Postfach,
1701 Freiburg

Zu verkaufen
ca. 25-30 guterhaltene
Erstkommunion-
kleidli
Anfragen bitte an
Frauenbund Sins
Telefon 042-66 12 14

LI E IM E RT

KERZEN
EINSIEDELN
0 055 532381

Pfarrei St. Maria zu Franziskanern Luzern

Als offene, lebendige und engagierte Pfarrei setzen
wir uns zum Ziel, Begegnungen zu ermöglichen.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf Au-
gust 1993 eine

Pastoralassistentin
(evtl. Pastoralassistent)
50-70%

Aufgabenbereich:
- Quartierseelsorge; Religionsunterricht im Quar-

tierschulhaus; ausserschulische Sakramen-
tenkatechese und Elternarbeit; Familiengottes-
dienste

- Predigtdienst
- weitere Aufgaben je nach Fähigkeiten und Wün-

sehen

Besoldung und Anstellungsbedingungen richten
sich nach dem Reglement der Katholischen Kirch-
gemeinde Luzern.

Auskunft erteilt ihnen gerne Clemens Hegglin, Pfar-
rer, oder Thomas Thali, Pastoralassistent, Telefon
041-23 14 67

Bewerbungen sind zu richten an die Verwaltung
der Katholischen Kirchgemeinde Luzern, Neustadt-
Strasse 7, 6003 Luzern


	

